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Bekanntmachung 
betreffend 

1. den Staatsvertrag über die Regelung des 
Rundfunkgebühren wesens , 

2. den S t a a t s v e r t r a g zur Änderung des Staats
vertrages über die Regelung des Rund
funkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968, 

3. den S t a a t s v e r t r a g über die Höhe der Rund
funkgebühr, 

4. das Abkommen über e inen Finanzausgle ich 
zwischen den Rundfunkanstalten 

Vom 2. Dezember 1969 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluß vom 12. November 1969 den folgenden zwi
schen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
abgeschlossenen Staatsverträgen zugestimmt: 
1. Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunk

gebührenwesens, unterzeichnet am 31. Oktober 
1968 in Hannover, 

2. Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages 
über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens 
vom 31. Oktober 1968, unterzeichnet zwischen dem 
7. und 16. August 1969, 

3. Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr, 
unterzeichnet zwischen dem 19. Februar und dem 
21. Mai 1969, 

4. Abkommen über einen Finanzausgleich zwischen 
den Rundfunkanstalten, unterzeichnet zwischen 
dem 19. Februar und dem 21. Mai 1969. 

Die Staatsverträge und das Abkommen treten für 
den Freistaat Bayern gemäß § 9 Abs. 2 des Staats
vertrages über die Regelung des Rundfunkgebühren
wesens, Art. II des Staatsvertrages zur Änderung 
des Staatsvertrages über die Regelung des Rund

funkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968, § 3 Abs. 2 
des Staatsvertrages über die Höhe der Rundfunk
gebühr und gemäß § 7 des Abkommens über einen 
Finanzausgleich zwischen den Rundfunkanstalten am 
1. Januar 1970 in Kraft. 

Die Staatsverträge und das 
nachstehend bekanntgemacht. 
München, den 2. Dezember 1969 

Abkommen werden 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. h. c. G o p p e l 

Staatsvertrag 
über die Regelung 

des Rundfunkgebührenwesens 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 

schließen nachstehenden 

S t a a t s v e r t r a g 

1. A b s c h n i t t 
Begriffsbestimmung 

§ 1 
(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit be

stimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darble-
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tungen al ler Ar t in Wort, in Ton und in Bild un te r 
Benu tzung elektr ischer Schwingungen ohne Verbin
dungs le i tung oder längs oder mit tels eines Leiters . 

(2) Rundfunk te i lnehmer ist, w e r ein Rundfunk
empfangsgerä t zum Empfang berei thäl t . 

(3) Rundfunkempfangsgerä te sind Hörfunk- und 
Fe rnsehgerä te . 

(4) Die Rundfunkgebühr besteht aus der G r u n d 
gebühr und der Fernsehgebühr . 

2. A b s c h n i t t 
Rundfunkgebühr 

§ 2 
(1) Jeder Rundfunkte i lnehmer ha t eine Grundge

b ü h r sowie für das Berei thal ten eines Fernsehgerä tes 
zusätzlich eine Fernsehgebühr zu leisten. Die Fes t 
se tzung der endgül t igen Gebührenhöhe bleibt einem 
wei t e ren S taa t sve r t r ag vorbehal ten. Bis dahin w e r 
den die gegenwär t igen Gebühren erhoben. 

(2) Der Beginn und das Ende des Berei thal tens 
e ines Rundfunkempfangsgerä tes zum Empfang sind 
b innen einer Woche der Landesrundfunkans ta l t an 
zuzeigen, in deren Anstaltsbereich der Rundfunkte i l 
n e h m e r wohnt , sich s tändig aufhält oder s tändig ein 
Rundfunkempfangsgerä t zum Empfang bere i thä l t ; 
en tsprechendes gilt für Wohnungsänderungen. Jede 
Landes rund funkans t a l t kann für ihren Ansta l t sbe
reich eine a n d e r e Stelle mi t der Entgegennahme der 
Anzeige beauf t ragen ; diese Stelle ist in den amtl i 
chen Verkündungsb lä t t e rn der Länder öffentlich be
kann tzumachen . 

(3) Die zur En tgegennahme der Anzeige nach Abs. 2 
befugte Stelle bestät igt die Anmeldung. 

§ 3 
(1) Die Rundfunkgebühr wird fällig, sobald ein 

Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereitgehal
ten wird; sie ist jeweils für ein Vierteljahr im vor
aus zu leisten. Beginnt das Bereithalten eines Rund
funkempfangsgerätes zum Empfang innerhalb eines 
Vierteljahres, so ist die Rundfunkgebühr anteilig — 
gerechnet nach der Zahl der Monate — zu leisten. Be
gonnene Monate gelten als volle Monate.') Die Rund
funkans ta l ten werden ermächtigt , die Einzelheiten 
des Ver fahrens zur Leis tung der Rundfunkgebühren 
einschließlich der Regelung von Säumniszuschlägen 
durch Sa tzung zu regeln. Die Satzungen sollen übe r 
e ins t immen ; sie bedürfen der Genehmigung der Lan 
desregierung. Sie sind in den amtlichen Verkün
dungsb lä t t e rn der Länder zu veröffentlichen. 

(2) Die Rundfunkgebührenpfl icht endet mi t Ablauf 
des Monats , in dem die Bere i tha l tung des Rundfunk
empfangsgerä tes zum Empfang endet und dies der 
zus tändigen Stelle angezeigt ist. § 2 Abs. 3 gilt en t 
sprechend. 

§ 4 
(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für 

we i t e re Rundfunkempfangsgerä te (Zweitgeräte), die 
1. in der s tändigen Wohnung des Rundfunkte i lneh

mers , in seinem Kraf t fahrzeug oder Binnenschiff 
oder die als Koffergerät oder sonstiges nach seiner 
Zweckbes t immung t ragbares Rundfunkgerä t zum 
Empfang bere i tgehal ten und vom Rundfunkte i l 
n e h m e r selbst oder von anderen Personen be t r ie 
ben werden , die mi t ihm in häuslicher Gemein
schaft leben und denen er Unte rha l t gewähr t ; 

2. vom Hande l oder von Werks tä t ten , die sich mit 
dem Verkauf, Einbau oder der Repara tu r von 
Rundfunkempfangsanlagen befassen, zur Vorfüh
r u n g oder zur Erprobung auf ein und demselben 
Grunds tück oder zusammenhängenden Grund
stücken oder für die Dauer von höchstens einer 
Woche bei Dr i t ten zum Empfang berei tgestel l t 
werden. 

(2) Die Deutsche Bundespost und die Landesrund
funkans ta l ten sind von der Rundfunkgebührenpfi icht 

befreit, soweit sie Rundfunkempfangsgerä te für 
dienstliche Zwecke berei thal ten . 

(3) Rundfunkte i lnehmer , die auf Grund Art . 2 des 
Wiener Übere inkommens vom 18. Apri l 1961 über 
diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) 
oder entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte 
genießen, sind von der Rundfunkgebührenpfl icht 
befreit. 

§ 5 
(1) Die Landesregierungen können durch Rechts

ve ro rdnung die Voraussetzungen für die Befreiung 
von der Rundfunkgebührenpfl icht oder für eine Er 
mäßigung sowie eine monatliche Teilzahlung') der 
Rundfunkgebühr in folgenden Fällen bes t immen: 
1. aus sozialen Gründen oder aus Bil l igkeitsgründen, 
2. für das Berei thal ten von Rundfunkempfangsgerä

ten einschließlich Rundfunkver te i lungsanlagen in 
Gemeinschaf tsunterkünften der Bundeswehr , des 
Bundesgrenzschutzes, der Polizei und in ähnlichen 
Einrichtungen sowie in Unte rnehmen oder Betr ie
ben, insbesondere Krankenhäuse rn , Heimen, An
stalten und Hotels, 

3. für a l lgemein- und berufsbi ldende Schulen. 
(2) Die Rechtsverordnungen sollen übereins t immen. 

§ 6 
(1) Die Grundgebühr steht der Landesrundfunk

ansta l t zu, in deren Anstal tsbereich das Rundfunk
empfangsgerä t zum Empfang berei tgehal ten wird. 

(2) Die Rundfunkgebühren sind an die Landes
rundfunkans ta l ten zu leisten. Diese führen den der 
Anstal t „Zweites Deutsches Fernsehen" gemäß § 23 
des S taa tsver t rages über die Err ichtung der Anstal t 
des öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches Fern
sehen" vom 6. Jun i 1961 zustehenden Fernseh
gebührenante i l an die Anstal t ab. 

(3) Die Landesrundfunkans ta l ten können eine an 
dere Stelle mit der Annahme der Rundfunkgebühren 
beauf t ragen; diese Stelle ist öffentlich bekanntzu
machen. 

(4) Rückständige Rundfunkgebühren werden im 
Verwal tungszwangsverfahren beigetrieben. 

3. A b s c h n i t t 

Ordnungswidr igkei ten 

§ 1 
(1) Ordnungswidr ig handel t , wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
1. die Bere i tha l tung eines Rundfunkempfangsgerätes 

zum Empfang nicht innerha lb eines Monats a n 
zeigt; 

2. ein Rundfunkempfangsgerä t zum Empfang berei t 
häl t und die fälligen Rundfunkgebühren länger als 
drei Monate ganz oder teilweise nicht leistet. 
(2) Die Ordnungswidr igkei t kann mit einer Geld

buße geahndet werden. 
(3) Das Rundfunkempfangsgerä t kann eingezogen 

werden, wenn die Ordnungswidr igkei t vorsätzlich 
begangen worden ist. 

(4) Die Ordnungswidr igkei t wird nur auf Ant rag 
der Landesrundfunkans ta l t verfolgt. 

4. A b s c h n i t t 

Schlußbest immungen 

§ 8 
Dieser S taa t sver t rag gilt für unbes t immte Zeit. Er 

kann von jedem der Beteiligten zum Schluß des Ka
lender jahres mit einer Frist von einem J a h r gekün-

') Geändert durch Art. I Nr. 1 des Staatsvertrages zur Än
derung des Staatsvertrages über die Regelung des Rund
funkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968 (GVB1. 1969 S. 379). 
-') Aufgehoben durch Art. I Nr. 2 des Staatsvertrages zur 
Änderung des Staatsvertiages über die Regelung des Rund
funkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968 (CVB1. 1969 S. 377). 
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digt werden, erstmalig zum 31. Dezember 1979. Die 
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Mi
nisterpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 
Die Kündigung eines Beteiligten läßt das Vertrags
verhältnis der übrigen Beteiligten zueinander unbe
rührt, jedoch kann jeder der übrigen Beteiligten den 
Vertrag binnen einer Frist von 3 Monaten nach Ein
gang der Kündigungserklärung zu demselben Zeit
punkt kündigen. 

§ 9 
(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit dem Ablauf des 

Kalendervierteljahres in Kraft, in dem die letzte der 
von den Beteiligten ausgefertigten Ratifikationsur
kunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt ist. 

(2) Sind bis zum 1. Dezember 1969 nicht alle Ratifi
kationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsit
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, 
so tritt dieser Staatsvertrag unter den Beteiligten in 
Kraft, deren Urkunden bereits hinterlegt sind. Vor
aussetzung dafür ist, daß wenigstens drei Länder 
ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Für 
diese Beteiligten beginnt die Rechtswirksamkeit des 
Staatsvertrages frühestens am 1. Januar 1970. 

(3) Hat dieser Staatsvertrag nach Absatz 2 Wirk
samkeit erlangt, so tritt er für jeden Beteiligten, der 
seine Ratifikationsurkunde später hinterlegt, mit 
dem Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die 
Urkunde hinterlegt worden ist, in Kraft. 

(4) In den Ländern Freie und Hansestadt Ham
burg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein tritt der 
Staatsvertrag frühestens nach Ablauf des Kalender
vierteljahres in Kraft, in dem deren Ratifikations
urkunden sämtlich hinterlegt sind. Das gleiche gilt 
für die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz in ihrem Verhältnis zueinander. 

Hannover, den 31. Oktober 1968 

Für das Land Baden-Württemberg 
gez. Filbinger 

Für den Freistaat Bayern 
gez. Dr. Goppel 

Für das Land Berlin 
gez. Klaus Schütz 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
gez. H. Koschnick 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
gez. Dr. Weichmann 

Für das Land Hessen 
gez. G. A. Zinn 

Für das Land Niedersachsen 
gez. Dr. Diederichs 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
gez. Heinz Kühn 

Für das Land Rheinland-Pfalz 
gez. Altmeier 

Für das Saarland 
gez. Röder 

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. Dr. Lemke 

Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages über die 

Regelung des Rundfunkgebührenwesens 
vom 31. Oktober 1968 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 
schließen nachstehenden 

S t a a t s v e r t r a g 

Artikel I 
Der Staatsvertrag über die Regelung des Rund

funkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968 wird wie 
folgt geändert: 
1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Rundfunkgebührenpflicht beginnt, sobald 
ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereit
gehalten wird. Die Rundfunkgebühr ist monatlich 
im voraus fällig. Wird das Rundfunkempfangs
gerät im Laufe eines Monats zum Empfang bereit
gestellt, so ist die Rundfunkgebühr für den vollen 
Monat zu leisten. Die Rundfunkanstalten werden 
ermächtigt, die Einzelheiten des Verfahrens zur 
Leistung der Rundfunkgebühren einschließlich der 
Regelung von Säumniszuschlägen durch Satzung 
zu regeln. Die Satzungen sollen übereinstimmen; 
sie bedürfen der Genehmigung der Landesregie
rung. Sie sind in den amtlichen Verkündungs-
blättern der Länder zu veröffentlichen. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „sowie eine 
monatliche Teilzahlung" gestrichen. 

Artikel II 
§ 9 des Staatsvertrages über die Regelung des 

Rundfunkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968 gilt 
auch für dieser. Vertrag. Die Ratifikationsurkunden 
sind so rechtzeitig zu hinterlegen, daß dieser Vertrag 
in jedem Land zusammen mit dem Staatsvertrag 
über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens 
vom 31. Oktober 1968 in Kraft tritt. 

Stuttgart, den 7. August 1969 
Für das Land Baden-Württemberg 

gez. Filbinger 

München, den 12. August 1969 
Für den Freistaat Bayern 

gez. Goppel 

Berlin, den 16. August 1969 
Für das Land Berlin 

gez. Schütz 

Bremen, den 7. August 1969 
Für die Freie Hansestadt Bremen 

gez. Koschnick 

Hamburg, den 7. August 1969 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

gez. Dr. Drexelius 

Wiesbaden, den 7. August 1969 
Für das Land Hessen 

gez. Osswald 
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Hannover , den 8. August 1969 
F ü r das Land Niedersachsen 

gez. Diederichs 

Düsseldorf, den 8. August 1969 
F ü r das Land Nordrhein-Westfa len 

gez. Heinz K ü h n 

Mainz, den 14. August 1969 
F ü r das Land Rheinland-Pfalz 

gez. Dr. Kohl 

Saarbrücken, den 8. August 1969 
Fü r das Saar land 

gez. Röder 

Kiel, den 8. August 1969 
F ü r das Land Schleswig-Holstein 

gez. Dr. Lemke 

S t a a t s v e r t r a g 
ü b e r d i e H ö h e d e r R u n d f u n k g e b ü h r 

Das Land Baden-Wür t t emberg , 
der Freis taat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hanses tadt Bremen, 
die Freie und Hanses tadt Hamburg , 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz , 
das Saar land und 
das Land Schleswig-Holstein 
schließen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des S taa tsver 
trages über die Regelung des Rundfunkgebühren
wesens nachstehenden 

S t a a t s v e r t r a g 

§ 1 
Vom 1. J a n u a r 1970 an be t rägt 

1. die Grundgebühr (Hörfunkgebühr) 2,50 DM, 
2. die Fernsehgebühr 6,— DM. 

§ 2 
Hinsichtlich der Kündigung dieses Staa tsver t rages 

findet § 8 des S taa tsver t rages über die Regelung des 
Rundfunkgebührenwesens vom 31. Oktober 1968 An
wendung. 

§ 3 
(1) Dieser S taa t sver t rag t r i t t am 1. J a n u a r 1970 in 

Kraft . 
(2) Die ausgefert igten Rat i f ikat ionsurkunden sind 

bis zum 1. Dezember 1969 bei der Staatskanzlei des 
Vorsitzenden der Minis terpräsidentenkonferenz zu 
hinterlegen. Sind bis zu diesem Zei tpunkt nicht alle 
Rat i f ikat ionsurkunden bei der Staatskanzle i des Vor
sitzenden der Minis terpräs identenkonferenz h in te r 
legt, so t r i t t dieser S taa t sver t rag un te r den. Beteilig
ten in Kraft, deren Urkunden bere i ts hinter legt sind. 
Voraussetzung dafür ist, daß wenigstens drei Länder 
ihre Rat i f ikat ionsurkunden hinter legt haben. 

(3) Ha t dieser S taa t sver t rag nach Abs. 2 Wirksam
keit erlangt, so t r i t t e r für jeden Beteiligten, der 
seine Rat i f ikat ionsurkunde später hinterlegt , mit 
dem Ablauf des Kalendervier te l jahres , in dem die 
Urkunde hinter legt worden ist, in Kraft . 

(4) In den Lände rn Fre ie u n d Hanses tad t H a m 
burg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein t r i t t der 
S taa t sver t rag f rühestens nach Ablauf des Kalender 
vier te l jahres in Kraft , in dem deren Ratif ikat ions

u rkunden sämtlich hinter legt sind. Das gleiche gilt 
für die Länder Baden-Wür t t emberg und Rheinland-
Pfalz in ihrem Verhäl tn is zueinander. 

S tu t tgar t , den 27. Feb rua r 1969 

Fü r das Land Baden-Wür t t emberg 
gez. Dr. Filbinger 

Bonn, den 28. Feb rua r 1969 
Für den Fre is taa t Bayern 

gez. Goppel 

Berlin, den 19. März 1969 
F ü r das Land Berlin 

gez. Klaus Schütz 

Bonn, den 28. Februa r 1969 
F ü r die Fre ie Hanses tad t Bremen 

gez. Koschnick 

Bonn, den 28. Feb rua r 1969 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

gez. Weichmann 

Wiesbaden, den 25. März 1969 
Fü r das Land Hessen 

gez. Zinn 

Hannover, den 21. Mai 1969 
Fü r das Land Niedersachsen 

gez. Diederichs 

Kiel, den 17. April 1969 
Für das Land Schleswig-Holstein 

gez. Dr. Lemke 

A b k o m m e n 
3 ü b e r e i n e n F i n a n z a u s g l e i c h 
3 z w i s c h e n d e n R u n d f u n k a n s t a l t e n 

Das Land Baden-Wür t temberg , 
der Freis taat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hanses tadt Bremen, 

j die Freie und Hansestadt Hamburg , 
s das Land Hessen, 
-> das Land Niedersachsen, 
e das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz , 
das Saar land und 

1- das Land Schleswig-Holstein 
r 

schließen folgendes Abkommen: 

§ 1 
~ Ermächt igung und Verpflichtung zum Finanzausgleich 

e Die Rundfunkans ta l ten werden ermächtigt und 
verpflichtet, einen angemessenen Finanzausgleich 
durchzuführen. Der Finanzausgleich muß gewähr-

, r leisten, 
1. daß die übergeordneten Aufgaben des deutschen 

;- Rundfunks und solche Aufgaben einzelner Rund-

Bonn, den 28. Februa r 1969 
Für das Land Nordrhein-Westfalen 

gez Heinz Kühn 

Mainz, den IT Februa r 1969 
Fü r das Land Rheinland-Pfalz 

gez. Altmeier 

Bonn, den 28. Februa r 1969 
Fü r das Saar land 

gez. Röder 
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funkanstal ten, die wegen ihrer Bedeutung für den 
gesamten Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben 
wahrgenommen werden müssen, erfüllt werden 
können; 

2. daß jede Rundfunkans ta l t in der Lage ist, ein aus 
reichendes P rog ramm zu gestalten und zu senden. 

§ 2 
Grundlage der Bei t ragsbemessung 

Die Finanzausgleichsmasse wird von den Rund-
funkansta l ten 

Bayerischer Rundfunk 
Hessischer Rundfunk 
Norddeutscher Rundfunk 
Süddeutscher Rundfunk 
Südwestfunk 
Westdeutscher Rundfunk 

auf der Grundlage der Zahl ihrer Hörfunk- und 
Fernsehte i lnehmer aufgebracht. 

§ 3 
Umfang der Ausgleichsmasse 

(1) Die Finanzausgleichsmasse besteht aus der Ba
sismasse und der Zuwachsmasse. 

(21 Die Basismasse bet rägt Gl Mio. DM. Die Zu
wachsmasse be t rägt 15 °/o der von den einzelnen 
Rundfunkansta l ten in dem jeweils vorausgehenden 
Rechnungsjahr infolge der ab 1. J a n u a r 1970 e in t re
tenden Erhöhung der Rundfunkgebühren in ihrem 
jeweiligen Anstaltsbereich erzielten tatsächlichen 
Mehre innahmen, mindestens jedoch 30 Mio. DM. 

(3) Die tatsächlichen Mehre innahmen im Sinne die
ses Abkommens errechnen sich aus dem Unterschied 
zwischen den Einnahmen, die in dem betreffenden 
Rechnungsjahr bei einer Grundgebühr (Hörfunkge
bühr) von DM 2,— und einer zusätzlichen Fernseh
gebühr von DM 5,— je Rundfunkte i lnehmer und 
Monat erzielt worden wären und den durch die Er 
höhung dieser Gebühren auf DM 2,50 Grundgebühr 
(Hörfunk) und zusätzlich DM 6,— (Fernsehen) erziel
ten Einnahmen, jeweils nach Abzug des Anteils für 
das ZDF, des Entgeltes für die Bundespost und der 
von den Rundfunkansta l ten auf die Rundfunkgebüh
ren etwa geschuldeten Umsatzsteuer (ohne Berück
sichtigung des Vorsteuerabzugs) sowie anderer von 
den Rundfunkgebühren abhängigen Abgaben. 

(4) Aus der Finanzausgleichsmasse erhal ten der 
Sender Freies Berlin mindestens 20 Mio. DM jährlich. 
Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk je 
mindes tens 10 Mio. DM jährlich. 

§ 4 
Vere inbarung der Rundfunkansta l ten 

Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der 
Finanzausgleich von den Rundfunkansta l ten im ein
zelnen vere inbar t . Die Durchführung obliegt der Ar 
beitsgemeinschaft der Rundfunkansta l ten . 

§ 5 
Beschluß der Landesregierungen 

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres 
eine Vere inbarung nicht zustande, so werden Aus
gleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsberech
tigung durch Beschluß der Landesregierungen mit 
Zweidr i t te lmehrhei t festgelegt. Fü r den Beschluß 
hat jede Landesregierung so viele St immen, als das 
Land St immen im Bundesra t hat (Art. 51 Abs. 2 GG). 

(2) Bis zum Zus tandekommen des Beschlusses rich
ten sich Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Aus 
gleichsberechtigung nach der Vere inbarung oder dem 
Beschluß des Vorjahres. 

§ 6 
Kündigungsrecht 

Dieses Abkommen kann mit einer halbjährl ichen 
Frist zum Jahresende gekündigt werden, ers tmalig 
zum 31. Dezember 1971. Die Kündigung ist gegenüber 

dem Vorsitzenden der Minis terpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu e rk lä ren . 

§ 7 
Inkraf t t re ten 

Dieses Abkommen t r i t t gleichzeitig mit dem S taa t s 
ver t rag der Lände r über die Höhe der Rundfunkge
bühr am 1. J a n u a r 1970 in Kraft . 

Stut tgar t , den 27. Feb rua r 1969 
Für das Land Baden-Wür t t emberg 

gez. Fi lbinger 

Bonn, den 28. Feb rua r 1969 
Fü r den Fre is taa t Bayern 

gez. Goppel 

Berlin, den 19. März 1969 
Fü r das Land Berlin 

gez. Klaus Schütz 

Bonn, den 28. Feb rua r 1969 
Für die Freie Hanses tadt Bremen 

gez. Koschnick 

Bonn, den 28. Feb rua r 1969 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

gez. Weichmann 

Wiesbaden, den 25. März 1969 
Fü r das Land Hessen 

gez. Zinn 

Hannover, den 21. Mai 1969 
Für das Land Niedersachsen 

gez. Diederichs 

Bonn, den 28. Feb rua r 1969 
Für das Land Nordrhein-Westfalen 

gez. Heinz Kühn 

Mainz, den 19. Feb rua r 1969 
Für das Land Rheinland-Pfalz 

gez. Altmeier 

Bonn, den 28. Februa r 1969 
Für das Saar land 

gez. Röder 

Kiel, den 17. April 1969 
Für das Land Schleswig-Holstein 

gez. Dr. Lemke 

Gesetz 
zur Ausführung des Staatsvertrages über die 

Regelung des Rundfunkgebührenwesens 
Vorn 4. Dezember 1969 

Der Land tag des Freis taates Bayern ha t das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird : 

Art. 1 

Zu § 6 Abs. 4: 
Rückständige Rundfunkgebühren werden im Ver

wal tungszwangsverfahren nach den Vorschriften des 
Bayerischen Verwal tungszuste l lungs- und Vollstrek-
kungsgesetzes vom 30. Mai 1961 (GVB1. S. 148) bei 
getrieben. Der Bayerische Rundfunk ist befugt, für 
die Vollstreckung von Rundfunkgebührenforderungen 
Volls t reckungsanordnung zu ertei len und zu diesem 
Zweck die Vollstreckungsklausel auf eine Ausfer t i 
gung des Leistungsbescheides oder eines Auss tands
verzeichnisses zu setzen. Der Bayerische Rundfunk ist 
unbeschadet der Vorschrift des § 6 Abs. 3 des S taa t s 
ver t rages berechtigt, die Bundespost mit der Einzie
hung und zwangsweisen Bei treibung der Gebühren 
zu beauft ragen; in diesem Falle wird das Bundes-



382 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsbla t t Nr. 20 1969 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 27. April 1953 
(BGBl. I S. 379) in der jeweils gel tenden Fassung an 
gewendet . 

Art . 2 
Zu § 7 : 

Sachlich zuständig zur Verfolgung der Ordnungs
widr igkei ten gem. § 7 des Staa tsver t rages sind die 
Kre isverwal tungsbehörden . 

Art . 3 
Art . 14 und 16 des Gesetzes über die Err ichtung und 

die Aufgaben einer Ansta l t des öffentlichen Rechts 
„Der Bayerische Rundfunk" in der Fassung der Be
kann tmachung vom 22. Dezember 1959 (GVB1. S. 314) 
und § 9 der Ersten Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Err ichtung und die Aufgaben einer 
Anstal t des öffentlichen Rechts „Der Bayerische Rund
funk" vom 20. J a n u a r 1960 (GVB1. S. 2) werden auf
gehoben. 

Art . 4 

Dieses Gesetz tr i t t am 1. J a n u a r 1970 in Kraft. 

München, den 4. Dezember 1969 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. h. c. Goppel 

G e s e t z 
ü b e r d e n V o l l z u g d e s L e b e n s m i t t e l r e c h t s 

( V o l l z G L m R ) 
Vom 2. Dezember 1969 

Der Landtag des Freis taates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Sena t s hiermit bekanntgemacht wird: 

Art . 1 
Zuständigkeiten 

(1) Zuständig für den Vollzug lebensmittelrecht
licher Vorschriften sind die Behörden der allgemei
nen inneren Verwal tung, nämlich 
a) das Staatsminis ter ium des Innern 

als oberste Landesbehörde im Sinne des ab 20. Jul i 
1971 geltenden Weingesetzes1 , für die Ermächt i 
gung der staatlichen Sachverständigen (§ 6 Abs. 1 
und § 7 des Lebensmittelgesetzes2 , § 8 des Marga
rinegesetzes3 und § 21 des bis 19. Jul i 1971 gelten
den Weingesetzes4 und für die Genehmigung von 
Versuchen (§ 4 Abs. 4 des bis 19. Jul i 1971 gelten
den Weingesetzes), 

b) die Regierung für die 
Berufung technischer Bera te r der Wirtschaft als 
Sachvers tändige (§ 6 Abs. 4 des Lebensmit te lge
setzes), Aufhebung gerichtlich angeordneter Be
schränkungen in der F ü h r u n g eines Betr iebes 
(§ 14 Abs. 2 des Lebensmittelgesetzes und § 10 
Abs. 2 des Nitritgesetzes"', Ertei lung der Erlaubnis 
zur anderwei t igen Verwendung von Traubensaf t 
(§ 12 Abs. 3 des bis 19. Jul i 1971 geltenden Wein
gesetzes), 

Er te i lung der Er laubnis zur Verwendung von 
Trauben , Traubenmaische und Traubenmost aus 
dem Ausland zur Herste l lung von Essig oder 
Brann twe in (§ 14 Abs. 3 des bis 19. Jul i 1971 gel
tenden Weingesetzes), 
Er te i lung der Genehmigung zur Verwer tung ver 
kehrsunfähiger Erzeugnisse (§ 15 des bis 19. Jul i 
1971 geltenden Weingesetzes) und Untersagung der 
V e r w a h r u n g von anderen Get ränken zusammen 
mit Wein (§ 20 Abs. 3 des bis 19. Jul i 1971 gelten
den Weingesetzes), 

c) die Regierung von Unterf ranken 
als zuständige Behörde nach § 9 Abs. 3 und 5 des 
ab 20. Jul i 1971 geltenden Weingesetzes, 

d) die Kre isverwal tungsbehörde 
nach den übr igen Bes t immungen des Lebensmit
telgesetzes, der Weingesetze, des Margarinegeset
zes und der Verordnung zur Ausführung des 
Weingesetzes0 , ferner nach § 2 Abs. 1 der Verord
nung über Enteneier7 , 

§ 3 Abs. 1 der Verordnung zum Schutze gegen In
fektion durch Erreger der Salmonel la-Gruppe in 
E i p r o d u k t e n 8 und 
§ 11 der Verordnung über diätische Lebensmittel". 

(2) Bundesrechtl iche Vorschriften über die Zustän
digkeit von Behörden bleiben unberühr t . 

Art . 2 
Sachverständige und Untersuchungsämter 

(1) Die zuständigen Behörden werden durch Sach
vers tändige und Ämter für chemische, Veterinäre 
und medizinale Untersuchungen unters tützt . 

(2) Das Staa tsminis ter ium des Innern errichtet 
durch Rechtsverordnung die staatlichen Unter
suchungsämter und bes t immt ihre sachliche und ört
liche Zuständigkeit . Es kann den Untersuchungs
ämtern auch andere Aufgaben des Gesundhei tswe
sens über t ragen. 

(3) Kommunale Gebietskörperschaften können 
eigene Untersuchungsämter einrichten und betreiben, 
wenn diese so ausgestat te t werden wie die für das 
jeweilige Fachgebiet zuständigen staatlichen Unter
suchungsämter . Fü r Verrichtungen dieser Ämter 
sind Benutzungsgebühren und Auslagen nach den für 
die staatlichen Ämter geltenden Gebührenvorschrif
ten zu erheben. Im Einvernehmen mit dem Träger 
eines kommunalen Untersuchungsamtes kann das 
Staa tsminis ter ium des Innern durch Rechtsverord
nung dieses Amt für Untersuchungen und Begutach
tungen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 
auch aus Gebieten außerha lb des Zuständigkei tsbe
reichs des Trägers des Untersuchungsamtes für zu
ständig erklären. Das Staatsminis ter ium des Innern 
kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, daß be
s t immte Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, fer
ner daß Lebensmittel und Bedarfsgegenstände nach 
bes t immten Verfahren oder auf bes t immte Stoffe von 
einem Untersuchungsamt außerha lb des Zuständig
keitsbereiches des Trägers des kommunalen Unter
suchungsamts zu untersuchen und zu begutachten 
sind. 

Art. 3 
Mitwirkung der Polizei 

(1) Die Landpolizei unters tü tz t das Landra t samt bei 
der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln 
und Bedarfsgegenständen und beim Vollzug der hier
zu ergangenen Vorschriften, insbesondere durch 
Überprüfung der Lebensmit telbetr iebe, durch E n t 
nahme von Proben und durch Ermit t lungen. Maß
nahmen der Polizei nach diesem Absatz gelten als 
Maßnahmen des Landra tsamtes . 

(2) Die Landkreise haben für die von der Land
polizei zur Verfügung gestellten Beamten zu tragen 

1 vom 19. Juli 1969 (BGBl. I S. 781) 
2 in der Fassung der Bekann tmachung vom 17. J anua r 1936 

(RGBl. 1 S. 17), zuletzt geänder t durch Gesetz vom 25. Juni 
1969 (BGBl. I S, 645) 

» vom 15. Jun i 1897 (RGBl. I S. 475), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Jun i 1969 (BGBl. I S. 645) 

1 vom 25. Jul i 1930 (RGBl. I S. 356) zuletzt geänder t durch 
Gesetz vom 25. Jun i 1969 (BGBl. I S. 645) 

5 vom 19. Jun i 1934 (RGBl. I S. 513), geänder t durch Gesetz 
vom 25. Jun i 1969 (BGBl. I S. 645) 
" vom 16. Ju l i 1932 (RGBl. I S. 358), zuletzt geänder t durch 

Verordnung vom 27. Jul i 1965 (BGBl. I S. 657) 
7 vom 25. August 1954 (BGBl. I S. 265), geänder t durch Ver

ordnung vom 17. Dezember 1956 (BGBl. I S. 944) 
8 vom 17. Dezember 1956 (BGBl. I S. 944), geänder t durch 

Verordnung vom 20. April 1967 (BGBl. I S. 492) 
• vom 20. Jun i 1963 (BGBl. I S. 415). zuletzt geänder t durch 

Verordnung vom 22. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2140) 
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a) den Sachaufwand einschließlich der Reisekosten 
und 

b) die Kosten der Aus- und Fortbildung in der Le
bensmittelüberwachung. 

Art. 4 
Anordnungen für den Einzelfall 

(1) Die Behörden können im Einzelfall eine Prü
fung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme recht
fertigen, daß ein Lebensmittel, ein Gegenstand oder 
ein Bedarfsgegenstand entgegen den Vorschriften 
des Lebensmittelrechts 
a) gewonnen, hergestellt, zubereitet, verpackt, auf

bewahrt, befördert oder sonst behandelt wird 
oder worden ist oder 

b) angeboten, zum Verkauf vorrätig gehalten, feil
gehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr ge
bracht wird. 

Sie können, um den Verbraucher vor Schäden an der 
Gesundheit oder vor Täuschung zu schützen, verbie
ten, daß ein Lebensmittel, ein Gegenstand oder ein 
Bedarfsgegenstand, dessen Prüfung angeordnet ist, 
angeboten, zum Verkauf vorrätig gehalten, feilgehal
ten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht 
wird. 

(2) Die Behörden können an Stelle der Prüfung 
nach Absatz 1 anordnen, daß das Lebensmittel, der Ge
genstand oder der Bedarfsgegenstand nur angeboten, 
zum Verkauf vorrätig gehalten, feilgehalten, ver
kauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden 
darf, wenn durch bestimmte Maßnahmen gewährlei
stet ist, daß die menschliche Gesundheit nicht geschä
digt oder der Verbraucher nicht getäuscht werden 
kann. 

(3) Die Behörden können das Lebensmittel, den 
Gegenstand oder den Bedarfsgegenstand beschlag
nahmen oder amtlich verwahren, wenn und solange 
der dringende Verdacht besteht, daß 
a) die angeordnete Prüfung nicht durchgeführt wird 

und 
b) das Lebensmittel, der Gegenstand oder der Be

darfsgegenstand angeboten, zum Verkauf vorrä
tig gehalten, feilgehalten, verkauft oder sonst in 
den Verkehr gebracht wird und daß hierdurch mit 
einer Schädigung der menschlichen Gesundheit 
oder einer Täuschung des Verbrauchers gerechnet 
werden kann. 

Die Vorschriften des Polizeirechts über die amtliche 
Verwahrung, Verwertung, Unbrauchbarmachung und 
Vernichtung beschlagnahmter Gegenstände sind ent
sprechend anzuwenden. 

Art. 5 
Verwarnung 

(1) Die mit der Überwachung und dem Vollzug 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen beauftragten 
Beamten können den Täter wegen einer Übertretung 
verwarnen und ein Verwarnungsgeld von fünf bis 
zwanzig Deutschen Mark erheben, wenn dessen 
Schuld gering ist, es sei denn, daß ein öffentliches 
Interesse an einer gerichtlichen Entscheidung besteht. 

(2) § 56 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten gilt entsprechend. 

Art. 6 
Untersuchung der Gegenproben 

(1) Zur Untersuchung von Gegenproben sind in 
ihrem Fachgebiet nur solche Sachverständige befugt, 
welche die Regierung hierfür zugelassen hat. 

(2) Die Sachverständigen müssen zuverlässig sein 
und die Gewähr für Unparteilichkeit bieten; sie dür
fen nicht in der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
tätig sein. Chemische Sachverständige müssen ferner 
staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker sein. Tier
ärztliche Sachverständige müssen mindestens ein 

Jahr an einem staatlichen oder kommunalen Veteri
näruntersuchungsamt oder an einem tierärztlichen 
Institut für Nahrungsmittelkunde einer tierärztlichen 
Fakultät oder Hochschule auf dem Gebiet der Unter
suchung vom Tier stammender Lebensmittel tätig 
gewesen sein. 

(3) Die Zulassung gilt für ganz Bayern. Zuständig 
ist die Regierung, in deren Bereich der Wohnsitz des 
Antragstellers liegt. Hat der Antragsteller in Bayern 
keinen Wohnsitz, so ist die Regierung von Ober
bayern zuständig. Die Zulassung ist im Bayer. Staats
anzeiger bekanntzugeben. 

(4) Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht vorgelegen haben oder sich 
nachträglich ein Umstand ergibt, der ihre Versagung 
rechtfertigen würde. 

(5) Hochschullehrer im Sinne des Art. 3 des Hoch
schullehrergesetzes vom 18. Juli 1962 (GVB1. S. 120) 
bedürfen für die Untersuchung von Gegenproben auf 
ihrem Fachgebiet keiner Zulassung. 

(6) Der Sachverständige muß die Gegenprobe so 
genau beschreiben, daß die Übereinstimmung mit der 
Probe festgestellt werden kann. Er muß darauf ach
ten, ob die Gegenprobe verändert oder der amtliche 
Verschluß verletzt worden ist; das Ergebnis dieser 
Prüfung ist im Gutachten darzulegen. 

(7) Der Sachverständige ist verpflichtet, die Gegen
proben nach bestem Wissen und Gewissen zu unter
suchen. Er hat die amtlich vorgeschriebenen Verfah
ren oder, wenn Verfahren amtlich nicht vorgeschrie
ben sind, die nach dem jeweiligen Stand der Wissen
schaft gebräuchlichen Verfahren anzuwenden. Soweit 
erforderlich, dürfen auch andere Verfahren ange
wendet werden; im Gutachten sind sie dann genau 
zu bezeichnen oder zu beschreiben, die Notwendig
keit ihrer Anwendung ist zu begründen. 

Art. 7 
Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 

(1) Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker ist, 
wer 
a) ein für die Tätigkeit als Lebensmittelchemiker er

forderliches Studium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule nachweist, 

b) nach Abschluß des Studiums eine praktische 
Tätigkeit von einem Jahr an einer vom Staats
ministerium des Innern öder einer von der zu
ständigen Behörde eines anderen Landes der Bun
desrepublik zugelassenen Untersuchungsanstalt 
abgeleistet hat, 

c) die staatlichen Prüfungen für Lebensmittelchemi
ker bestanden hat und 

d) vom Staatsministerium des Innern oder der zu
ständigen Behörde eines anderen Landes der 
Bundesrepublik eine Urkunde über die Befähi
gung zur chemischen Untersuchung und Beurtei
lung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 
erhalten hat. 

(2) Ein Studium außerhalb der Bundesrepublik ist 
anzuerkennen, wenn das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus die Gleichwertigkeit festgestellt 
hat. 

(3) Die Staatsministerien des Innern und für Un
terricht und Kultus werden ermächtigt, durch Rechts
verordnung eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
zu erlassen und in dieser die Mindestdauer des Stu
diums festzulegen. Die Mindestdauer des Studiums 
darf nicht weniger als 7 Semester und nicht mehr als 
9 Semester betragen. 

Art. 8 
(1) Das Gesetz tritt am 1. April 1970 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft 

1. die §§ 1, 2, 14 a, 14 b, 17 und 18 der Verordnung 
über die Durchführung des Lebensmittelgesetzes 
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vom 4. Apri l 1955 (BayBS II S. 340) in der Fassung 
vom 24. A u g u s t 1965 (GVB1. S. 291), 

2. die V e r o r d n u n g zur Durch füh rung der Vero rdnung 
übe r En tene ie r v o m 3. November 1954 (BayBS II 
S. 404), 

3. die B e k a n n t m a c h u n g , den Vollzug des § 14 der 
V e r o r d n u n g vom 27. J a n u a r 1884 über U n t e r 
suchungsans ta l t en für N a h r u n g s - u n d Genußmit te l 
betreffend vom 28. Apri l 1884 (BayBS II S. 386). 

(3) Außer Kraf t t r e t en fe rner : 
1. a) die V e r o r d n u n g , Unte r suchungsans ta l t en für 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l betreffend v o m 
27. J a n u a r 1884 (BayBS II S. 379), 

b) die V e r o r d n u n g übe r die Bakteriologischen 
Un te r suchungsans t a l t en vom 31. August 1910 
(BayBS II S. 111), 

c) die V e r o r d n u n g übe r die Veterinärpolizei l iche 
Ans ta l t v o m 5. J u n i 1913 (BayBS I I S. 242), 

d) die V e r o r d n u n g über die E r r i ch tung einer Ve te 
r i n ä r u n t e r s u c h u n g s a n s t a l t in N ü r n b e r g vom 
24. Augus t 1938 (BayBS II S. 242), 

mi t dem I n k r a f t t r e t e n der auf G r u n d des Art . 2 
Abs. 2 dieses Gesetzes e r lassenen Bes t immungen , 

2. die Vero rdnung , die P rü fung von Lebensmi t te l 
chemikern betreffend, vom 14. J u n i 1894 (BayBS II 
S. 618) 
mi t dem I n k r a f t t r e t e n der auf G r u n d des Art . 7 
Abs. 3 dieses Gesetzes e r lassenen Bes t immungen . 

München, den 2. Dezember 1969 

Der Bayer ische Minis te rpräs ident 
Dr. h. c. G o p p e l 

A u s b i l d u n g s - u n d P r ü f u n g s v e r o r d n u n g 
f ü r s t a a t l i c h g e p r ü f t e L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r 

Vom 3. Dezember 1969 

Auf G r u n d des Ar t . 7 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Vollzug des Lebensmi t t e l r ech t s vom 2. Dezember 1969 
(GVB1. S. 382) u n d des Art . 25 des Kostengesetzes 
in der Fassung de r B e k a n n t m a c h u n g vom 25. J u n i 
1969 (GVB1. S. 165) er lassen das Bayer ische S t a a t s 
min i s te r ium des I n n e r n und das Bayerische S t a a t s 
min is te r ium für Unte r r i ch t und Ku l tu s im Einver 
n e h m e n mit dem Bayer ischen S taa t smin is te r ium der 
F inanzen folgende V e r o r d n u n g : 

G l i e d e r u n g 
§ 1: Studium, praktische Tätigkeit und Prüfungen 

I. 
A l l g e m e i n e P r ü f u n g s b e s t i m m u n g e n 

§ 2: Prüfungsausschüsse 
§ 3: Zuständiger Prüfungsausschuß 
§ 4: Aufgaben des Prüfungsvorsitzenden 
§ 5: Prüfungsnoten 
§ 6: Rücktritt. Verhinderung und Versäumnis 
§ 7: Unterschleif 
§ 8: Folgen der Bewertung mit Note 5 
§ 9: Wiederholung der Prüfung 
§ 10: Öffentlichkeit, Prüfungsgebühren 

II. 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t 1 

§ 11: Ausbildung an der Hochschule 
§ 12: Meldung zur Vorprüfung 
§ 13: Durchführung der Vorprüfung 
§ 14: Ganze oder teilweise Befreiung von der Vorprüfung 
§ 15: Prüfungsergebnis 

III. 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t 2 

§ 16: Ausbildung an der Hochschule 
§ 17: Meldung zur Hauptprüfung Teil A 
§ 18: Umfang der Hauptprüfung Teil A 
§ 19: Praktische Prüfung 
§ 20: Mündliche Prüfung 
§ 21: Prüfungsergebnis 

IV. 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t 3 

§ 22: Ausbildung an einer lebensmittelchemischen 
Untersuchungsanstalt 

§ 23: Meldung zur Hauptprüfung Teil B: 
§ 24: Umfang der Hauptprüfung Teil B 
§ 25: Prüfungsergebnis 

V. 
A u ß e r b a y e r i s c h e P r ü f u n g e n , Ü b e r g a n g s 

u n d S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 
§ 26: Außerbayerische Prüfungen 
5 27: Übergangsbestimmungen 
§ 28: Inkrafttreten 

§ 1 
S t u d i u m , p rak t i sche Tä t igke i t und P rü fungen 

(1) Die A u s b i l d u n g zum staat l ich geprüf ten Lebens 
mi t t e l chemike r bes t eh t aus 
1. e inem Hochschu l s tud ium von mindes t ens acht Se

mes te rn , das aus zwei Ausb i ldungsabschn i t t en be
s teht , f e rne r 

2. e iner p rak t i schen Tä t igke i t von 12 Monaten 
(3. Ausb i ldungsabschni t t ) . 

(2) J e d e r Ausb i ldungsabschn i t t schließt mit einer 
S t aa t sp rü fung ab , Ausb i ldungsabschn i t t 1 mi t der 
Vorprüfung , Ausb i ldungsabschn i t t 2 mi t der H a u p t 
p rü fung Teil A und Ausb i ldungsabschn i t t 3 mi t der 
H a u p t p r ü f u n g Teil B. 

I. 

A l l g e m e i n e P r ü f u n g s b e s t i m m u n g e n 

§ 2 
Prüfungsausschüsse 

(1) F ü r die Vorp rü fung und die Haup tp rü fung 
Teil A w e r d e n Prüfungsausschüsse bei den Hoch
schulen gebildet , an denen die für das S tud ium der 
Lebensmi t t e l chemie erforder l ichen Fächer und Ü b u n 
gen belegt w e r d e n können . 

(2) F ü r die H a u p t p r ü f u n g Teil B w e r d e n P rü fungs 
ausschüsse bei für die chemische Un te r suchung von 
Lebensmi t t e ln zus tänd igen s t aa t l i chenUnte r suchungs -
ä m t e r n gebildet . 

(3) Die Mitg l ieder der Prüfungsausschüsse und de
ren S te l lve r t r e t e r w e r d e n auf die Daue r von drei 
J a h r e n bestel l t , und z w a r 
1. die P rü fungsvors i t zenden und deren S te l lver t re te r 

vom S t a a t s m i n i s t e r i u m des Inne rn , 
2. die übr igen Mitgl ieder u n d deren S te l lve r t re te r 

a) für die Vorprü fung und die Haup tp rü fung 
Teil A vom S taa t smin i s t e r i um des Inne rn im 
E i n v e r n e h m e n mit dem S t aa t smin i s t e r i um für 
Unte r r i ch t und Kul tus , 

b) für die H a u p t p r ü f u n g Teil B vom S taa t smin i 
s t e r i u m des Inne rn . 

(4) Zu beste l len sind 
1. als Vors i tzende und deren S te l lve r t r e t e r Ve rwa l 

t u n g s b e a m t e des höhe ren Diens tes ; der Vorsi tzende 
des Prüfungsausschusses für die Haup tp rü fung 
Teil A prüf t das Fach Lebensmi t te l rech t , 

2. als P r ü f e r u n d deren S te l lve r t r e t e r für die Vor
p rü fung u n d die H a u p t p r ü f u n g Teil A Hochschul
l eh re r de r a n d e r e n Fächer , die Gegens tand der 
P r ü f u n g sind, 

3. als P r ü f e r u n d deren S te l lve r t r e t e r für die H a u p t 
p rü fung Teil B b e a m t e t e Lebensmi t t e lchemiker 
e ines s taa t l ichen Un te r suchungsamtes . 

§ 3 
Zus t änd ige r P rü fungsausschuß 

(1) Die Vorp rü fung u n d die H a u p t p r ü f u n g Teil A 
ist vor d e m P rü fungsaus schuß abzulegen, in dessen 
Zus tänd igke i t sbe re ich die Ausb i ldung in dem jewei l i 
gen Ausb i ldungsabschn i t t b e e n d e t wird." 

(2) Der P rü fungsvor s i t zende des P rü fungsausschus 
ses, bei d e m die P r ü f u n g nach Abs. 1 abzulegen wäre , 
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kann aus besonderen Gründen genehmigen, daß die 
Prüfung vor einem anderen Prüfungsausschuß ab
gelegt wird. 

(3) Die Hauptprüfung Teil B kann vor jedem Prü
fungsausschuß für die Hauptprüfung Teil B abgelegt 
werden. Das Staatsministerium des Innern kann, 
wenn es die dienstlichen Verhältnisse in einem staat
lichen Untersuchungsamt erfordern, bestimmen, daß 
die Prüfung vor einem anderen Prüfungsausschuß 
abzulegen oder daß die Untersuchungen an einem 
anderen staatlichen Untersuchungsamt vorzunehmen 
sind. 

§ 4 
Aufgaben des Prüfungsvorsitzenden 

Der Prüfungsvorsitzende hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
1. er setzt die Prüfungstermine fest, 
2. er entscheidet über die Zulassung zur Prüfung, 
3. er lädt zu den Prüfungen ein, 
4. er leitet die Prüfung und achtet darauf, daß die 

Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden, 

5. er fertigt die Zeugnisse über die bestandene Vor
prüfung und die Hauptprüfung Teil A aus, 

6. er legt die Unterlagen über die bestandene Haupt
prüfung Teil B dem Staatsministerium des Innern 
vor, 

7. er vermerkt im Studienbuch, wenn die Vorprüfung 
oder Hauptprüfung Teil A nicht bestanden ist, 

8. er entscheidet, ob ein Prüfling mit ausreichender 
Entschuldigung von der Prüfung zurückgetreten 
oder an der Prüfung verhindert ist, 

9. er entscheidet über die Folgen von Unterschleifen. 

§ 5 
Prüfungsnoten 

(1) Folgende Prüfungsnoten sind zu verwenden: 
Note 1 = „sehr gut", eine ganz hervorragende und 

besonders anzuerkennende 
Leistung, 

Note 2 = „gut", eine den Durchschnitt über
ragende Leistung, 

Note 3 = „befriedigend", eine Leistung, die in jeder 
Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen gerecht wird, 

Note 4 = „ausreichend", eine Leistung, die, abgesehen 
von einzelnen Mängeln, 
durchschnittlichen Anforde
rungen entspricht, 

Note 5 = „ungenügend", eine im ganzen nicht mehr 
brauchbare Leistung. 

(2) Für jeden Prüfungsabschnitt ist eine Note zu 
erteilen. Prüfen in einem Prüfungsabschnitt mehrere 
Prüfer, ist die Summe der Einzelurteile durch die 
Zahl der beteiligten Prüfer zu teilen; ein Rest von 
mehr als 0,5 wird aufgerundet, im übrigen bleibt er 
unberücksichtigt. Erteilt ein Prüfer eines Prüfungs
abschnittes die Note 5, ist der ganze Prüfungs
abschnitt mit Note 5 zu bewerten. 

(3) Die Note 5 ist in der Niederschrift über die 
Prüfung zu begründen. 

§ 6 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) Tritt ein Prüfling nach Zulassung und vor Be
ginn der Prüfung ohne ausreichenden Grund zurück 
oder versäumt er ohne ausreichende Entschuldigung 
die ganze praktische oder mündliche Prüfung, so gilt 
die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. Glei
ches gilt, wenn der Prüfling von der Prüfung zurück
tritt, nachdem er in einem Prüfungsabschnitt die 
Note 5 erhalten hat. 

(2) Kann ein Prüfling nach Beginn der Prüfung aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die praktische 
oder mündliche Prüfung nicht oder nur zum Teil ab
legen, so hat er sich unverzüglich nach Wegfall des 
Hinderungsgrundes zur Fortsetzung der Prüfung zu 
melden. Der Prüfungsvorsitzende kann eine Frist zur 
Fortsetzung der Prüfung bestimmen. Wird die Prü
fung nicht innerhalb von drei Monaten nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes beendet, gilt die ganze Prü
fung als nicht bestanden. 

(3) Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüg
lich zu erbringen, im Falle der Verhinderung durch 
Krankheit mit einem amtsärztlichen Zeugnis. 

§ 7 
Unterschleif 

Versucht ein Prüfling, das Ergebnis einer prakti
schen Arbeit durch Unterschleif, Täuschung oder 
fremde Hilfe zu eigenem oder fremdem Vorteil zu 
beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note 5 zu 
bewerten. In schweren Fällen ist der Prüfling von 
der Prüfung auszuschließen; er hat die ganze Prü
fung nicht bestanden. 

§ 8 
Folgen der Bewertung mit Note 5 

(1) Wird ein Prüfungsabschnitt mit der Note 5 be
wertet, so ist die Prüfung in diesem Abschnitt nicht 
bestanden. 

(2) Wird in der mündlichen Prüfung der Abschnitt 
Chemie und ein weiterer Abschnitt mit der Note 5 
bewertet, so ist die ganze mündliche Prüfung nicht 
bestanden. 

(3) Werden in der praktischen Prüfung der Haupt
prüfung Teil A oder in der Hauptprüfung Teil B 
zwei Prüfungsabschnitte mit der Note 5 bewertet, so 
ist die ganze Prüfung nicht bestanden. 

§ 9 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Eine nicht bestandene Prüfung und ein nicht 
bestandener Prüfungsabschnitt kann nur einmal wie
derholt werden. Ausnahmen kann aus besonderen 
Gründen, um Härten zu vermeiden, das Staatsmini
sterium des Innern zulassen; in diesen Fällen muß 
die ganze Prüfung wiederholt werden. 

(2) Der Vorsitzende setzt im Einvernehmen mit 
dem Prüfer, der die Note 5 erteilt hat, die Zeit fest, 
nach deren Ablauf die Prüfung oder der Prüfungs
abschnitt wiederholt werden darf. Die Zeit muß min
destens zwei Monate und darf höchstens acht Monate 
betragen. 

(3) Wird der Prüfungsabschnitt nicht innerhalb von 
neun Monaten nach Bekanntgabe der Note 5 wieder
holt, so ist die ganze Prüfung zu wiederholen. 

(4) In den Fällen des § 8 Abs. 2 und 3 darf die Prü
fung nicht vor Ablauf von sechs Monaten wiederholt 
werden. 

§ 10 
Öffentlichkeit, Prüfungsgebühren 

(1) Die Prüfungen sind öffentlich. 
(2) Als Prüfungsgebühren werden erhoben 

1. für die Vorprüfung 50 DM 
2. für die Hauptprüfung Teil A 180 DM 
3. für die Hauptprüfung Teil B 120 DM 
4. für die Nachprüfung nach § 26 Abs. 3 15 DM. 

(3) Als Gebühren für die Wiederholung eines Prü
fungsabschnittes werden erhoben 
1. bei der Vorprüfung 

a) für den Prüfungsabschnitt Chemie 30 DM 
b) für jeden anderen Prüfungsabschnitt 20 DM 

2. bei der Hauptprüfung Teil A 
a) für jeden Prüfungsabschnitt der 

praktischen Prüfung 40 DM 



3 8 6 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsbla t t Nr. 20/1969 

b) für den Prüfungsabschni t t Chemie der 
mündl ichen Prüfung 45 DM 

c) für jeden anderen Prüfungsabschni t t 
der mündl ichen Prüfung 35 DM 

3. bei der Haup tp rü fung Teil B 
für jeden Prüfungsabschni t t 50 DM. 
(4) Die Prüfungsgebühren sind fällig mit der Mel

d u n g zur Prüfung . 
(5) Tr i t t der Prüf l ing vor der Prüfung zurück oder 

wi rd die ganze Prüfung aus anderen Gründen nicht 
abgelegt , so werden ers ta t te t 

1. bei der Vorprüfung 40 DM 
2. bei der Haup tp rü fung Teil A 165 DM 
3. bei der Haup tp rü fung Teil B 105 DM 
4. bei der Nachprüfung nach § 26 Abs. 3 10 DM. 

(6) Tr i t t der Prüf l ing während der Prüfung zurück 
oder wird die Prüfung aus anderen Gründen zum 
Teil nicht abgelegt, so werden ers ta t te t 

1. bei der Vorprüfung für die nicht begon
nenen Prüfungsabschni t te Physik und 
Botanik je 10 DM 
für den nicht begonnenen Prüfungs
abschnit t Chemie 20 DM 

2. bei der Haup tp rü fung Teil A 
a) für jeden nicht begonnenen Abschnitt 

der prakt ischen Prüfung 25 DM 
b) für den nicht begonnenen Abschnitt 

Chemie der mündl ichen Prüfung 30 DM 
c) für jeden anderen nicht begonnenen 

Abschnit t der mündlichen Prüfung 20 DM 

3. bei der Haup tp rü fung Teil B 
für jeden nicht begonnenen Abschnitt 35 DM. 

II. 

A u s b i 1 d u n g s a b s c h n i 11 1 

§ 11 
Ausbi ldung an der Hochschule 

(1) Im Ausbi ldungsabschni t t 1 ha t der Prüfl ing 
wäh rend mindes tens vier Semestern an einer deu t 
schen Hochschule Vorlesungen in anorganischer, o r 
ganischer und physikalischer Chemie, in Physik und 
Botanik zu hören ; notwendig ist ferner die erfolg
reiche Te i lnahme an 
1. anorganisch- und organisch-chemischen Übungen 

w ä h r e n d 4 Semestern , 
2. e iner Übung physikalisch-chemischer Unter 

suchungsmethoden, 
3. physikal ischen Übungen und 
4. botanisch-mikroskopischen Übungen. 

(2) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 braucht nicht 
nachzuweisen, w e r die pharmazeut ische Ausbi ldung 
erfolgreich abgeschlossen hat . 

(3) Die Voraussetzungen nach Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 
b rauch t nicht nachzuweisen, wer eine Ausbi ldung als 
Dip lom-Chemiker oder Diplom-Ingenieur der Fach
r ich tung Chemie mit der mündlichen Diplom-Chemi
k e r - H a u p t p r ü f u n g oder der Diplom-Prüfung als 
Dip lom-Ingen ieur der Fachrichtung Chemie erfolg
reich abgeschlossen hat . 

(4) Das Bayer. Staat .sministerium für Unterr icht und 
Ku l tu s k a n n ein S tud ium an einer ausländischen 
Hochschule ganz oder teilweise als gleichwertig a n 
e rkennen , wenn es einem deutschen Studium ent 
spricht . 

§ 12 
Meldung zur Vorprüfung 

(1) Das Gesuch um Zulassung zur Vorprüfung soll 
spä tes tens sechs Wochen vor Semesterschluß bei dem 
Vors i tzenden des Prüfungsausschusses eingereicht 
werden . 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen 
1. das Studienbuch, 
2. die Nachweise über die erfolgreiche Tei lnahme an 

den vorgeschriebenen Übungen. Soweit diese Nach
weise für das laufende Semester noch nicht vor
gelegt werden können, sind sie unverzüglich nach 
Abschluß des Semesters nachzureichen. 

§ 13 
Durchführung der Vorprüfung 

(1) Die Vorprüfung umfaßt folgende Prüfungsab
schnit te: 
1. anorganische, organische, analytische und physi 

kalische Chemie, 
2. Physik und 
3. Botanik. 

(2) Die Prüfung ist mündlich. Sie dauer t im Ab
schnitt Chemie eine S tunde und in den übrigen A b 
schnitten j e eine ha lbe Stunde. 

(3) Der Prüf l ing ha t durch die Prüfung nachzuwei
sen, daß er in der gesamten Chemie gründliche 
Kenntnisse und in Botanik und Physik al lgemeine 
wissenschaftliche Grundkenntn i sse und Fähigkei ten 
besitzt. 

(4) Im Abschnitt Chemie prüfen mindestens zwei 
Prüfer gleichzeitig. 

§ 14 

Ganze oder teilweise Befreiung von der 
Vorprüfung 

(1) Von der Vorprüfung befreit ist, wer die pha r 
mazeutische Prüfung bes tanden hat . 

(2) Von der Vorprüfung in den Fächern Chemie und 
Physik ist befreit, wer die mündl iche Prüfung der 
Dip lom-Chemiker -Hauptprüfung oder der Diplom-
Prüfung als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung 
Chemie bes tanden hat . 

(3) Das Bayer. S taa tsminis te r ium für Unterr icht 
und Kul tus kann auf die Vorprüfung einzelne gleich
wer t ige Prüfungsfächer oder Prüfungsabschnit te 
einer anderen Prüfung, die an einer deutschen Hoch
schule vollständig bes tanden wurde , anrechnen. § 11 
Abs. 4 gilt entsprechend für die Anerkennung einer 
ausländischen Prüfung. 

§ 15 
Prüfungsergebnis 

(1) Die Vorprüfung ist bes tanden, wenn in jedem 
Abschnitt mindestens die Note 4 erzielt wurde. 

(2) Der Vorsitzende stellt über das Ergebnis der 
Prüfung ein Zeugnis nach Anlage 1 aus. In den Fä l 
len des § 14 Abs. 2 und 3 ist in dem Zeugnis die Be
freiung zu vermerken . 

(3) Wurde die Vorprüfung ganz oder teilweise nicht 
bestanden, so ist das im Studienbuch zu vermerken. 

III . 

A u s b i 1 d u n g s a b s c h n i t t 2 

§ 16 
Ausbi ldung an der Hochschule 

(1) Im Ausbi ldungsabschni t t 2 ha t der Prüfling 
während mindestens drei Semestern an einer deut
schen Hochschule Vorlesungen zu hören über 
1. Chemie und Technologie der Lebensmittel ein

schließlich Lebensmit telhygiene, 
2. E rnäh rungs l eh re einschließlich ihrer chemisch

physiologischen Grundlagen, 
3. chemische Toxikologie, 
4. rechtliche Grundlagen der Überwachung und Be

ur te i lung von Lebensmit te ln und Bedarfsgegen
ständen. 
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(2) Notwendig ist ferner die erfolgreiche Tei lnahme 
an Übungen 
1. für Lebensmit telchemie einschließlich chemisch

toxikologischer Untersuchung während mindestens 
drei Semestern, 

2. zur mikroskopischen Untersuchung von Lebens
mitteln und Bedarfsgegenständen während min
destens zwei Semestern, 

3. für Mikrobiologie und Bakteriologie einschließlich 
einer Einführung in die Mikrobiologie und B a k t e 
riologie der Lebensmit te l während mindestens ei
nem Semester. 
(3) Die Fristen nach Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 ver 

kürzen sich auf 2 Semester für den, der die m ü n d 
liche Prüfung der Dip lom-Chemiker -Hauptprüfung 
oder der Diplom-Prüfung als Diplom-Ingenieur der 
Fachrichtung Chemie besser als mit befriedigend a b 
gelegt hat . 

(4) Wer die Vorprüfung nach § 13 abgelegt hat, muß 
an den Übungen gemäß Abs. 2 nach der Vorprüfung 
tei lnehmen. 

(5) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend; jedoch muß der 
Prüfl ing zwei Semester an einer deutschen Hoch
schule studiert haben. 

§ 17 
Meldung zur Hauptprüfung Teil A 

(1) Das Gesuch u m Zulassung zur Hauptprüfung 
Teil A ist beim Vorsitzenden bis spätestens acht Wo
chen vor Semesterschluß einzureichen. 

(2) Dem Gesuch sind beizufügen 
1. das Studienbuch, 
2. das Zeugnis über die bes tandene Vorprüfung oder 

über die nach § 14 Abs. 1 gleichstehende Prüfung, 
3. die Nachweise über die erfolgreiche Tei lnahme an 

den vorgeschriebenen Übungen; § 12 Abs. 2 Nr. 2 
Satz 2 gilt entsprechend, 

4. ein Lebenslauf. 

§ 18 
Umfang der Hauptprüfung Teil A 

(1) Der Prüfl ing hat in der Hauptprüfung Teil A 
nachzuweisen, daß er gründliche wissenschaftliche 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Lebensmit te lchemie 
und Lebensmitteltechnologie besitzt und fähig ist, 
Lebensmittel und Bedarfsgegenstände im erforder
lichen Umfang zu untersuchen. 

(2) Die Hauptprüfung Teil A besteht aus einer 
praktischen und einer mündlichen Prüfung. 

(3) Zur mündlichen Prüfung wird nu r zugelassen, 
w e r die praktische Prüfung bes tanden hat. Zwischen 
der praktischen und mündlichen Prüfung darf ein 
Zei t raum von höchstens acht Wochen liegen. Der 
Vorsitzende kann in begründe ten Fällen die Frist 
verlängern. 

§ 19 
Prakt ische Prüfung 

(1) Die praktische Prüfung umfaßt folgende P r ü 
fungsabschnitte: 
1. eine Aufgabe aus dem Gebiet der Lebensmit te l 

chemie, 
2. eine Aufgabe aus der chemisch-toxikologischen 

Analytik, 
3. zwei Aufgaben aus der Mikroskopie von Lebens

mitteln oder Bedarfsgegenständen. 
(2) Die Aufgaben werden von dem jeweiligen P r ü 

fer gestellt. Sie sind so zu wählen, daß die praktische 
Prüfung in drei Wochen abgeschlossen werden kann. 

(3) Die Aufgaben dürfen dem Prüfl ing erst mit Be
ginn des betreffenden Prüfungsabschni t ts bekann t 

gegeben werden. Dabei ist die Fr is t anzugeben, i n 
ne rha lb der die Aufgabe zu lösen ist. 

(4) Der Prüfl ing ha t die Aufgabe un te r Aufsicht des 
Prüfers oder seines Beauftragten zu lösen und ü b e r 
die Untersuchung täglich eine vom Aufs ichtsführen
den gegenzuzeichnende Niederschrift anzufert igen. 

(5) In einem schriftlichen Bericht zu j eder Aufgabe 
hat der Prüfl ing den Arbei tsgang genau zu beschre i 
ben und das Ergebnis zusammenzufassen. Er h a t d ie 
benütz te Li te ra tur anzugeben und zu erk lären , d a ß 
er die Aufgabe ohne fremde Hilfe gelöst hat . Der B e 
richt ist innerhalb von drei Tagen nach Lösung de r 
Aufgabe dem Prüfer zu übergeben. 

(6) Häl t ein Prüfl ing eine Frist nach Abs. 3 oder 
Abs. 5 nicht ein, so ist die Arbeit in diesem Prü fungs 
abschnit t mit Note 5 zu bewer ten . Der Vorsi tzende 
kann die Frist ver längern, wenn der Prüf l ing die 
Verzögerung nicht zu ver t re ten hat . 

(7) Für die beiden Aufgaben des dr i t ten Abschnit ts 
ist eine einheitliche Note zu erteilen. 

§ 20 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende P r ü 
fungsabschnit te: 
1. Chemie der Lebensmit tel , des Wassers und de r 

Bedarfsgegenstände unter Berücksichtigung che
misch-toxikologischer und chemisch-technologi
scher Fragen. 

2. Botanik der Lebensmit tel , 
3. Mikrobiologie der Lebensmit te l einschließlich der 

Grundzüge der Bakteriologie. 
4. Lebensmit te l recht und Lebensmi t te lüberwachung. 

(2) Die Prüfung dauer t für jeden Prüf l ing im 1. A b 
schnitt 45 Minuten und in den übr igen Abschni t ten 
je 30 Minuten. Mehr als vier Prüf l inge dürfen nicht 
gemeinsam geprüft werden. 

§ 21 
Prüfungsergebnis 

(1) Die Hauptprüfung Teil A ist bes tanden, w e n n 
in j edem Abschnitt der prakt ischen und mündl ichen 
Prüfung mindestens die Note 4 erzielt wurde . 

(2) Der Vorsitzende stellt über das Ergebnis der 
Prüfung ein Zeugnis nach Anlage 2 aus. 

(3) Is t die Prüfung ganz oder te i lweise nicht b e 
s tanden, so ist das im Studienbuch zu ve rmerken . 

IV. 

A u s b i 1 d u n g s a b s c h n i 11 3 

§ 22 
Ausbi ldung an einer lebensmit telchemischen 

Untersuchungsans ta l t 

(1) Im Ausbi ldungsabschni t t 3 sind 12 Monate p r a k 
tische Tätigkeit an höchstens zwei in der amtl ichen 
Überwachung mit der chemischen Unte rsuchung von 
Lebensmi t te ln beauf t ragten staatl ichen oder k o m 
muna len Anstal ten mit Erfolg abzuleisten. Auf die 
prakt ische Zeit sind insgesamt vier Wochen Ur l aub 
oder Krankhe i t anzurechnen. 

(2) Auf die Zeit nach Abs. 1 wird eine erfolgreiche 
lebensmittelchemische Tät igkei t an e inem lebensmi t 
telchemischen Hochschulinsti tut oder einer ähnl ichen 
Forschungseinr ichtung bis zu sechs Monaten ange 
rechnet . 

§ 23 
Meldung zur Haup tp rü fung Teil B 

(1) Das Gesuch um Zulassung zur Haup tp rü fung 
Teil B soll innerhalb von zwei J a h r e n nach bes t ande 
ner Hauptprüfung Teil A beim Vorsi tzenden e inge
reicht werden. 
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(2) Dem Gesuch sind beizufügen 
1. das Zeugnis über die bes tandene Haup tp rü fung 

Teil A, 
2. die Nachweise über die prakt ische Tät igkei t nach 

§ 22. 

§ 24 

Umfang der Hauptprüfung Teil B 

(1) Der Prüfl ing ha t in der Hauptprüfung Teil B 
nachzuweisen, daß er in der Lage ist, die in der a m t 
lichen Lebensmi t te lüberwachung üblicherweise no t 
wendigen Untersuchungen und Beur te i lungen vo r 
zunehmen. 

(2) Die Hauptprüfung Teil B bes teht aus einer p r a k 
tischen Prüf ung mit folgenden 3Prüfungsabschn i t t en : 
1. Untersuchung und lebensmittelrechtl iche B e u r t e i 

lung eines Lebensmit te ls , 
2. Untersuchung und lebensmittelrechtl iche B e u r t e i 

lung eines Bedarfsgegenstandes, 
3. Untersuchung u n d Beur te i lung eines T r i n k - , 

Brauch- oder Abwassers . 
(3) In j edem Abschnit t ist eine Aufgabe zu lösen. 
(4) § 19 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend; die Ber ich te 

sind jedoch innerha lb von vier Tagen nach de r L ö 
sung der Aufgabe dem Prüfer zu übergeben; f e rner 
sind die Berichte zu den Prüfungsabschni t ten 1 u n d 2 
in Form eines für ein Gericht bes t immten Sachve r 
s tändigengutachtens abzufassen. 

§ 25 
Prüfungsergebnis 

(1) Die Hauptprüfung Teil B ist bes tanden, wenn 
in jedem Abschnit t mindestens die Note 4 erziel t 
wurde. 

(2) Is t die Prüfung in den drei Abschnit ten b e s t a n 
den, teilt der Vorsitzende dem Prüfl ing das E rgebn i s 
mit und legt die Prüfungsunter lagen dem S t a a t s m i 
nis ter ium des I n n e r n vor, das einen Ausweis ü b e r 
die Befähigung als staatlich geprüfter Lebensmi t t e l 
chemiker nach Anlage 4 ausstellt . 

(3) Das Prüfungsgesamtergebnis errechnet sich wie 
folgt: Die Zah lenwer te der Urtei le für alle Abschni t t e 
der Hauptprüfungen Teil A und B sind z u s a m m e n 
zuzählen. 

Das Gesamtur te i l lautet bei einer No tensumme 
bis zu 15: sehr gut, 

von 16 bis 25: gut, 
von 26 bis 35: befriedigend, 
von 36 bis 45: ausreichend. 

V. 

A u ß e r b a y e r i s c h e P r ü f u n g e n , 
Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§ 26 
Außerbayer ische Prüfungen 

(1) Die in den anderen Lände rn der B u n d e s r e p u 
blik auf Grund gleicher Voraussetzungen abgelegten 
Vorprüfungen und Hauptprüfungen Teil A s t ehen 
den Prüfungen nach dieser Verordnung gleich. 

(2) Die von den anderen Ländern der B u n d e s r e p u 
blik auf Grund gleicher Voraussetzungen er te i l ten 
Befähigungsausweise stehen den Ausweisen nach §25 
Abs. 2 gleich. 

(3) Wer in e inem anderen Land der B u n d e s r e p u 
blik die Hauptprüfung Teil A abgelegt hat und dabe i 
nicht im Prüfungsabschni t t Lebensmit te l recht u n d 
Lebensmi t te lüberwachung (§ 20 Abs. 1 Nr. 4) geprüf t 
wurde , ist, wenn e r die Hauptprüfung Teil B in 
Bayern ablegen will, in diesem Abschnitt nachzu

prüfen . Zus t änd ig für die A b n a h m e der P rü fung ist 
der Vors i tzende des jenigen Prüfungsausschusses für 
die H a u p t p r ü f u n g Teil A, de r bei der Univers i t ä t an 
d e m O r t des P rü fungsausschusses für die H a u p t p r ü 
fung Teil B bes teh t . Der Vors i tzende stell t , w e n n die 
Nachprü fung b e s t a n d e n ist, ein Zeugnis nach Anlage 3 
a u s u n d legt es d e m S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n 
vor . 

§ 27 
Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n 

Die Ausb i ldung und P r ü f u n g de r S t u d i e r e n d e n der 
Lebensmi t t e l chemie , die be i I n k r a f t t r e t e n dieser Ver
o r d n u n g mi t d e r technischen A u s b i l d u n g nach der 
V e r o r d n u n g , die P r ü f u n g von Lebensmi t t e l chemikern 
bet ref fend, v o m 14. J u n i 1894 ( B a y B S I I S.618) berei ts 
b e g o n n e n h a b e n oder i n n e r h a l b von 12 Mona ten be 
g innen u n d sich spä te s t ens 2 J a h r e nach Beginn der 
p rak t i schen Tä t igke i t zur H a u p t p r ü f u n g melden, 
r ichte t sich noch nach den b i sher igen Bes t immungen . 

§ 28 

I n k r a f t t r e t e n 

Diese V e r o r d n u n g t r i t t a m 1. Apri l 1970 in Kraft . 

München , den 3. Dezember 1969 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. M e r k , S t aa t smin i s t e r 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. H u b e r , S taa t smin i s t e r 

Anlage 1 

Z e u g n i s 

über die 
lebensmittelchemische Vorprüfung 

Der 
—— S tud i e r ende der Lebensmi t t e lchemie 
Die 

geboren a m in 

ha t a m vor d e m Prüfungsausschuß 

bei de r 

in die Vorp rü fung für Lebensmi t t e l 

chemiker b e s t a n d e n u n d dabei folgende Einzelnoten 

erzie l t : 

In Abschni t t 1 C h e m i e : 

In Abschni t t 2 P h y s i k : 

In Abschni t t 3 B o t a n i k : 

., den .... 

Der Vors i tzende des P rü fungs 
ausschusses 
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Anlage 2 
Z e u g n i s 

über 
Teil A der Hauptprüfung für Lebensmittel Chemiker 
Der 
7—— Stud ie rende der Lebensmi t t e lchemie 
Die 

geboren a m in 

h a t am vo r d e m P r ü f u n g s a u s s c h u ß 

bei der 

in die H a u p t p r ü f u n g Teil A für 

Lebensmi t t e l chemiker b e s t a n d e n u n d dabe i folgende 
Einzelnoten erziel t : 

In der prak t i schen P r ü f u n g : 
1. Lebensmi t t e l Chemie: 
2. Chemisch- toxikologische A n a l y t i k : 
3. Mikroskopie : 

In der mündl ichen P r ü f u n g : 
1. Chemie : 
2. Bo tan ik : 
3. Mikrobiologie : 
4. Lebensmi t t e l r ech t : 

, den 

Der Vors i tzende des P r ü f u n g s 
ausschusses 

Anlage 3 

B e s t ä t i g u n g 
über die Nachprüfung gem. § 26 Abs. 3 der Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für staatlich geprüfte 

Lebensmittelchemiker 

Herr /Frau , F räu le in 

geboren a m in 

w u r d e am in dem P r ü f u n g s 
abschnit t Lebensmi t te l rech t und L e b e n s m i t t e l ü b e r 
wachung nachgeprüf t und ha t dabei folgende Note 
erzielt : -

den 
Der Vors i tzende des P r ü f u n g s 
ausschusses für die L e b e n s 
m i t t e l c h e m i k e r - H a u p t p r ü f u n g 

Teil A bei der 

Anlage 4 
Im N a m e n 

der Bayer . S t aa t s r eg i e rung 

wird Her rn F r a u F räu le in 

geboren a m 

bestät igt , daß er/sie die H a u p t p r ü f u n g für L e b e n s 
mi t te lchemiker mi t dem Gesamtu r t e i l 

bes t anden 

und d a m i t die Befäh igung als s taat l ich geprüf te r 
Lebensmi t te lchemiker nachgewiesen hat . 

München, den 

Bayerisches S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n 

L a n d e s v e r o r d n u n g 
ü b e r d e n V e r k e h r m i t L e b e n s m i t t e l n t i e r i s c h e r 

H e r k u n f t ( L m V T ) 

Vom 4. Dezember 1969 

Auf Grund der Art . 12, 14 und 14a des Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes in der Fassung vom 
3. J a n u a r 1967 (GVB1. S. 243), geänder t durch Art. 
153 Abs. 2 Nr. 8 des Einführungsgesetzes zum Gesetz 
ü b e r Ordnungswidr igkei ten vom 24. Mai 1968 (BGBl. 
I S. 503) erläßt das Staatsminis ter ium des Innern 
folgende Verordnung: 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Lebensmit te l im Sinn dieser Verordnung sind 
das Fleisch und das Fet t warmblü t iger und wechsel
w a r m e r Tiere, das zum Genuß für Menschen be 
s t immt ist, und Erzeugnisse, die überwiegend aus 
diesen Lebensmit te ln hergestell t sind. 

(2) Lebensmit te l behandel t , w e r sie herstellt , zube
rei tet , bearbeitet , verarbei tet , verpackt, aufbewahrt , 
ausmißt , auswiegt, umfüllt , abfüllt, befördert , feil
häl t , verkauft , abgibt oder sonst in den Verkehr 
br ingt . 

(3) Lebensmit te l befördert , wer sie an andere Orte 
inne rha lb oder außerha lb des Betr iebs bringt . 

(4) Räume im Sinn dieser Verordnung sind u m 
schlossene ortsfeste Räume oder bewegliche Vorrich
tungen, in denen Lebensmit tel behandel t werden. 

§ 2 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Betriebe und 
Personen, die gewerbsmäßig oder für Mitglieder von 
Genossenschaften und ähnlichen Vereinigungen L e 
bensmi t te l behandeln, ferner für Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung und für öffentliche 
Schlachthöfe. Sie gilt auch für andere Betriebe oder 
Personen, die über den eigenen Bedarf h inaus 
schlachten und Lebensmit tel gegen Entgelt abgeben, 
w e n n nicht ausschließlich Fleisch notgeschlachteter 
T ie re verwer te t wird. 

(2) Ausgenommen sind Betriebe, 
1. die außer zubereiteten, verkaufsfert igen t ier i 

schen Fet ten keine anderen Lebensmit tel t ier i 
scher Herkunft behandeln ; 

2. in denen n u r Vollkonserven in luftdicht ver 
schlossenen Behältnissen aufbewahrt , befördert, 
feilgehalten, abgegeben oder sonst in den Verkehr 
gebracht werden. 
(3) Diese Verordnung gilt nicht für das Erlegen 

von Wild und das Aufbrechen von Wild unmit te lbar 
nach dem Erlegen. 

§ 3 
Allgemeine hygienische Best immungen 

(1) Lebensmit te l müssen so behandel t werden, 
d a ß sie un te r Beachtung der erforderlichen Sorgfalt 
w e d e r unmi t te lbar noch mit te lbar einer gesundhei t 
lich nachteil igen oder ekelerregenden Einwirkung, 
insbesondere durch Staub, Schmutz oder Gerüche, 
Krankhe i t se r reger , menschliche oder tierische Aus
scheidungen, Schimmelpilze, Haust iere, Schädlinge, 
Schädl ingsbekämpfungsmit te l oder Wit terungsein
flüsse ausgesetzt sind. 

(2) Gegenstände, die Lebensmittel nachteilig be 
einflussen können, dürfen in demselben Raum nur 
behande l t werden, wenn durch ausreichende Vor
k e h r u n g e n vermieden wird, daß die Lebensmittel 
beein t rächt ig t werden. 

(3) Fleisch darf im Schlachtraum erst verarbeitet 
werden , wenn das Schlachten beendet und der Raum 
gründl ich gereinigt worden ist. 
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(4) Magen und Därme dürfen erst bearbeitet wer
den, wenn sie von den übrigen Organen reinlich 
getrennt sind. 

(5) Fleisch darf nicht abgewischt oder abgetrock
net werden. Die Tierkörper sind erforderlichenfalls 
mit Wasser abzubrausen. Es ist verboten, Schlacht
messer in das Fleisch zu stecken. 

(6) Räume, Einrichtungsgegenstände, Kleider und 
Geräte sind unverzüglich zu reinigen und zu des
infizieren, wenn sie mit Teilen von Tierkörpern in 
Berührung gekommen sind, durch die Krankheits
keime verschleppt werden können. 

(7) Werden Lebensmittel, ausgenommen lebende 
Tiere, mit Wasser behandelt, so darf hierzu nur 
Trinkwasser verwendet werden. Räume, Einrich
tungsgegenstände und Geräte, die dem Behandeln 
von Lebensmitteln dienen, dürfen nur mit hygie
nisch einwandfreiem Wasser gereinigt werden. 

(8) Eis, mit dem Lebensmittel behandelt werden, 
muß hygienisch einwandfrei sein. Wenn es mit Le
bensmitteln unmittelbar in Berührung kommt, ist 
es aus Trinkwasser herzustellen; es ist so zu beför
dern und zu lagern, daß es nicht nachteilig beein
flußt werden kann. 

(9) Luft und andere gasförmige Stoffe, mit denen 
Lebensmittel behandelt werden, müssen von ge
sundheitsschädlichen oder unangenehm riechenden 
Stoffen frei sein. 

§ 4 
Gebrauchsgegenstände 

(1) Gegenstände, die beim Behandeln mit Lebens
mitteln in Berührung kommen, müssen 
1. rost- und korrosionsfrei sein und sich in saube

rem und einwandfreiem Zustand befinden; das 
gilt auch für Geräte zur Eisbereitung; vom Ge
brauch ausgeschlossen sind insbesondere beschä
digte oder gesplitterte Gefäße und Geräte; Ge
genstände, die bei bestimmungsgemäßem Ge
brauch mit Lebensmitteln in Berührung kommen, 
dürfen nicht aus Zink oder verzinktem Material 
sein; 

2. frei von vermeidbaren Resten der verwendeten 
Reinigungsmittel sein; 

3. so beschaffen sein, daß sie keine gesundheits
gefährdenden oder ekelerregenden Stoffe oder 
Bestandteile an die Lebensmittel abgeben. 

Die Gegenstände dürfen nur zum Behandeln von 
Lebensmitteln verwendet werden, und zwar auch 
von Lebensmitteln, die nicht unter § 1 fallen. Jedoch 
dürfen die Gegenstände dadurch nicht, insbesondere 
nicht durch Geruch oder Geschmack, so beeinflußt 
werden, daß Lebensmittel beeinträchtigt werden 
können. Blut, das für Lebensmittel verwendet wer
den soll, darf nur in Gefäßen aufgefangen werden, 
die ausschließlich für diesen Zweck benutzt werden 
und sich einwandfrei reinigen lassen. 

(2) Verkaufs- und Arbeitstische müssen leicht zu 
reinigen und mit glatten, riß- und spaltenfreien, 
leicht abwaschbaren Platten oder Belägen versehen 
sein. 

(3) Verpackungsmaterial, das mit Lebensmitteln 
in Berührung kommt, muß hygienisch einwandfrei, 
insbesondere sauber, unbenutzt und farbfest sein. 
Es darf auf der Seite, die mit den Lebensmitteln in 
Berührung kommt, weder beschrieben noch be
druckt sein. 

(4) Schilder und ähnliche Gegenstände dürfen 
nicht in Lebensmittel eingesteckt werden. 

(5) Wurstfüllmaschinen, Kutter, Hackklötze, Mes
ser, Aufschnittmaschinen, Waagen, Sägen und son
stige Maschinen und Arbeitsgeräte sind täglich 
mindestens nach Betriebsschluß, Fleischwölfe täg
lich nach jeder Hauptabsatzzeit, mindestens aber 
mittags und bei Betriebsschluß gründlich zu reini

gen. Sulfit- oder formalinhaltige Reinigungsmittel 
dürfen dabei nicht verwendet werden. 

(6) Behälter, in denen Schlachtmesser aufbewahrt 
werden, müssen sich leicht reinigen und desinfizie
ren lassen. 

(7) Pökelfässer aus Holz und Getränke dürfen 
nicht zusammen mit Lebensmitteln in Kühhäumsn 
aufbewahrt werden. 

§ 5 
Räume 

(1) Für Räume, in denen Lebensmittel behandelt 
werden, gilt vorbehaltlich des § 10 und, soweit nicht 
einzelne Lebensmittel Abweichendes erfordern, fol
gendes: 

1. Sie müssen genügend groß und hoch, trocken, 
leicht zu reinigen, ausreichend belichtet, be- und 
entlüftbar, in gutem baulichem Zustand, sauber 
und frei von fremden Gerüchen und von Unge
ziefer sein. 

2. Sie dürfen mit Stallungen, Dungstätten, Müllab
ladestellen, Jauchegruben und anderen Stätten, 
die Fliegen anziehen, oder die Staub oder für Le
bensmittel schädliche Gerüche verbreiten, nicht in 
unmittelbarer Verbindung stehen. Sie müssen von 
ihnen mindestens 5 m entfernt liegen und gegen 
sie geruchsicher abgeschlossen sein. Verbindungs
türen zu solchen Stätten müssen selbstschließend 
sein. Abflußrohre von Aborten dürfen ohne 
geruch- und wasserdichte Verkleidung nicht durch 
die Räume führen. 

3. Leicht erreichbare, hygienisch einwandfreie Abor
te und Waschgelegenheiten mit Seife und saube
ren Handtüchern, möglichst Einmalhandtüchern, 
oder Trockenvorrichtungen müssen vorhanden 
sein; die Aborte dürfen von Arbeits- und Lager
räumen aus nicht unmittelbar zugänglich sein. 

4. Sie sind mindestens einmal täglich gründlich zu 
reinigen und zu lüften. An Fenstern, die geöffnet 
werden können, und an Luftöffnungen sollen bei 
Bedarf Vorrichtungen gegen das Eindringen von 
Insekten vorhanden sein. Desinfektions- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen nur ange
wendet werden, wenn dadurch die Lebensmittel 
nicht beeinträchtigt werden. 

5. Sie dürfen nur dem eigentlichen Geschäftszweck 
dienen. Sie dürfen insbesondere nicht als Wohn-, 
Schlaf- oder Waschräume benützt werden; sie 
müssen von Schlaf- und Waschräumen abgetrennt 
sein. 

6. In ihnen dürfen Fahrzeuge, Kleider, Felle, Häute, 
ungereinigte Tierfüße und dem Geschäftszweck 
nicht dienende Gegenstände nicht aufbewahrt 
werden. Das gilt nicht für die in geschlossenen 
Schränken abgelegte Straßenkleidung der Be
schäftigten und für die Überkleidung von Gästen 
in Gast- und Speiseräumen. 

7. In ihnen dürfen lebende Tiere, außer Fischen, 
Weich-, Schalen- und Krustentieren nicht gehal
ten oder geduldet werden. Gäste dürfen Hunde an 
der Leine in Gast- und Speiseräume mitbringen. 
(2) Für die Räume, in denen Lebensmittel gewon

nen, hergestellt, zubereitet, be- oder verarbeitet 
werden, und für Räume, in denen frisches Fleisch, 
Fleisch- und Wurstwaren, frische oder gefrorene 
Fische, Wild oder Geflügel verpackt, aufbewahrt, 
ausgemessen, ausgewogen, feilgehalten oder ver
kauft werden, gilt ferner folgendes: 
1. Fußböden müssen fest und wasserundurchlässig 

sein. Der Übergang vom Fußboden zu den Wän
den ist so herzustellen, daß er gut gereinigt wer
den kann. In Räumen, in denen frisches Fleisch 
oder frische Fische be- und verarbeitet werden, 
muß der Fußboden leicht und geruchsicher zu ent
wässern sein. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsbla t t Nr. 20/1969 391 

2. Entwässerungsöffnungen sind gegen das E indr in 
gen von Nagetieren zu sichern. Abwassersammei 
gruben müssen außerha lb der Arbe i t s räume l ie
gen, wasserundurchlässige Wände und Böden und 
eine dicht schließende Abdeckung haben. 

3. Die Wände der Räume müssen mindestens bis zu 
einer Höhe von 2 m mit einem glatten, abwasch
baren und hellen, jedoch nicht roten Belag oder 
einem entsprechenden Anstrich auf dichtem Z e 
mentputz oder gleichwertigem Putz versehen sein. 
Die Wände in Räumen, in denen Großtiere ge
schlachtet werden, müssen bis zu einer Höhe von 
3 m mit einem solchen Belag oder Anstrich ver 
sehen sein. 

4. Räume, in denen Koch- und Brühkessel stehen, 
müssen mit Dampfabzugs- oder Entnebelungsvor-
richtungen versehen sein. 

5. Fü r das Schlachten muß ein besonderer Tötungs
und Entb lu tungsraum oder ein besonderer Platz 
innerhalb des Schlachtraums vorhanden sein. 
(3) Abs. 2 gilt nicht für 

1. Gas t - und Speiseräume, 
2. Teile von Küchen, die nicht unmit te lbar der Zu

bereitung von Lebensmit teln dienen, 
3. Räume, in denen Lebensmittel nur in geschlosse

nen Packungen oder Behältnissen aufbewahrt 
oder abgegeben werden, 

4. Räume, in denen neben Lebensmitteln überwie
gend andere Waren feilgehalten oder abgegeben 
werden. 

§ 6 
Vorschriften über die im Lebensmit te lverkehr 

Tätigen 

(1) Lebensmittel darf nicht behandeln, wer 
1. an einer in § 17 Nr. 1 und 2 des Bundes-Seuchen-

gesetzes vom 18. Juli 1961 (BGBl. I S. 1012) auf
geführten Krankhei t leidet oder dessen verdäch
tig ist, 

2. an einer ekelerregenden Krankhei t leidet, 
3. Erreger von Typhus abdominalis , Pa ra typhus A 

und B, Enteri t is infectiosa (Salmonellose) oder 
bakteriel ler Ruhr ausscheidet, 

4. eine Tätigkeit ausübt, durch die Krankhe i t se r re 
ger auf Kunden über t ragen werden können; als 
solche Tätigkeiten sind insbesondere anzusehen 
der Lumpen- , Knochen-, Häu t e - und Althandel , 
die Hundeschur, der Leichenbestat tungsdienst , der 
Tierkörperbeseit igungsdienst , der Leihbuchhan
del, die Annahme von Kleidern zur Reinigung. 

(2) Wer an einer der in Absatz 1 Nr. 1 und 3 
genannten Krankhei ten e rk rank t war oder Erreger 
dieser Krankhei ten ausgeschieden hat, darf Lebens 1 

mittel nur behandeln, wenn er durch ein Zeugnis des 
Gesundhei tsamts nachweist, daß keine Bedenken 
dagegen erhoben werden. Ein solches Zeugnis 
braucht auch, wer Lebensmit tel behandeln will und 
mit jemandem zusammenwohnt , der an einer dieser 
Krankhei ten leidet oder Erreger dieser Krankhei ten 
ausscheidet. 

(3) Die §§ 17 und 18 des Bundes-Seuchengesetzes 
bleiben unberühr t . 

(4) Verantwortl ich für die Beachtung des Absa t 
zes 1 und des Absatzes 2 Satz 1 ist auch der Be
tr iebsinhaber. 

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
die bei der Schlachttier- und Fleischbeschau und der 
Überwachung des Lebensmittel Verkehrs tät igen Be
amten und Angestellten. 

(6) Wer Lebensmit tel behandel t , muß sauber ge
kleidet sein. Er ha t saubere Schutzkleidung mög
lichst mit Kopfbedeckung zu t ragen, wenn er Le
bensmittel gewinnt, herstellt , zubereitet , bearbeitet , 
abfüllt oder abpackt. Er darf beim Behandeln der 

Lebensmittel in Räumen nicht rauchen, schnupfen, 
Tabak kauen und nicht kalt rauchen. 

§ 7 
Beförderung von Lebensmit teln 

(1) Frisches Fleisch, frische Fische und andere u n 
verpackte Lebensmittel dürfen nu r in solchen Fah r 
zeugen, Einrichtungen oder Behäl tern befördert 
werden, die in dem Teil, der zur Aufnahme der 
Lebensmittel best immt ist, glat te Sei tenwände und 
einen glatten, wasserundurchlässigen, leicht a b 
waschbaren Boden haben. 

(2) Lebensmit tel sind auf dem Transpor t vor Ver
unreinigungen und Witterungseinflüssen zu schüt
zen. Sie dürfen unverpackt nicht im gleichen T r a n s 
por t raum zusammen mit Menschen oder Tieren b e 
fördert werden. 

(3) Frisches Fleisch oder unverpackte Lebensmit tel 
dürfen in Fahrzeugen, die zur Beförderung von le 
benden Tieren benutzt werden, nicht befördert wer 
den. 

(4) Transpor t r aum für unverpackte Lebensmit tel 
ist mit sauberen Rosten zu versehen. In Transpor t 
wagen, deren Transpor t r aum beim Ein- und A u s 
laden betreten werden muß, dürfen unverpackte L e 
bensmittel auf dem Boden nur in Mulden, Wannen 
oder ähnlichen Behältnissen gelagert werden. 

(5) Tiere im Fell, Wild in der Decke und unge
rupftes Geflügel dürfen zusammen mit anderen u n 
verpackten Lebensmit te ln nur befördert werden, 
wenn sie diese nicht nachteilig beeinflussen können. 

(6) Euter, Blut, frische Eingeweide (Lunge, Herz, 
Bries, Leber, Milz, Niere, Magen, Darm) und Tier
füße dürfen nu r in besonderen geschlossenen oder 
abgedeckten wasserdichten Behäl tern befördert 
werden. 

(7) Unverpackte Lebensmit tel dürfen außerha lb 
des Betriebes in offenen, nicht allseitig geschlosse
nen Fahrzeugen, Körben, Mulden, Wannen oder 
ähnlichen Behältnissen nur befördert werden, wenn 
sie mit sauberen Tüchern, Papier oder auf andere 
Weise völlig umhül l t sind. 

(8) Unverpackte Lebensmit tel müssen so getragen 
werden, daß sie mit den Kleidern und dem Körper 
des Tragenden, insbesondere mit Kopf und Nacken, 
nicht in unmit te lbare Berührung kommen. Der 
Träger muß saubere Überkleider, Kapuzen, Nacken
schutz oder Einschlagtücher verwenden. 

(9) Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, 7 und 8 gelten nicht für 
Tiere im Fell, Wild in der Decke und ungerupftes 
Geflügel. 

§ 8 
Aufbewahrung von Lebensmit te ln 

(1) Leicht verderbliche Lebensmittel sind aus 
reichend kühl zu halten. 

(2) Frisches oder zuberei tetes Fleisch, Fleisch- und 
Wurs twaren , unverpacktes Fett, Fische, Wild ohne 
Decke und gerupftes Geflügel dürfen nu r in allseitig 
geschlossenen Räumen aufbewahrt werden. Das gilt 
nicht für Lebensmittel , die zum Verzehr an Ort und 
Stelle best immt sind. § 10 bleibt unberühr t . 

(3) In Räumen, in denen frisches Fleisch aufbe
w a h r t wird, dürfen 
1. andere Waren als Lebensmit te l und Zuta ten für 

deren Zubere i tung nur dann behandel t werden, 
w e n n durch geeignete Vorkehrungen, wie h in re i 
chende Abschirmung, T rennwände oder in ihrer 
Wirksamkei t gleichwertige technische Anlagen 
eine nachteilige Beeinflussung des frischen Flei
sches verhinder t wird; 

2. Lebensmit te l von betr iebsfremden Pei'sonen nur 
an besonderen, ausschließlich für diesen Zweck 
best immten, vom Verkaufstisch hinreichend a b 
geschirmten Plätzen verzehrt werden; 
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3. Tiere im Fell, Wild in der Decke und ungerupftes 
Geflügel nicht aufbewahrt oder feilgehalten wer
den. 
(4) Absatz 3 Nrn. 1 und 2 gilt nicht für Küchen, 

Gast- und Speisestätten und für Räume, in denen 
frisches Fleisch in verkaufsfertigen Stücken in ge
schlossenen Kühleinrichtungen aufbewahrt wird. 

(5) Fleischhaken und Hakenrahmen müssen min
destens 20 cm von der Wand abstehen und so hoch 
befestigt sein, daß das aufgehängte Fleisch den Fuß
boden nicht berührt. Sie dürfen nicht in dem den 
Kunden zugänglichen Teil des Verkaufsraumes an
gebracht werden. 

(6) Genußuntaugliche Lebensmittel und Abfälle 
sind aus Räumen, in denen Lebensmittel behandelt 
werden, unverzüglich zu entfernen. Bis zur Entfer
nung dürfen sie nur in entsprechend gekennzeichne
ten und dicht schließenden Behältnissen aufbewahrt 
werden. Sie sind auf unschädliche Art zu beseitigen 
oder so zu verwahren oder zu verwerten, daß sie 
nicht mehr als Lebensmittel verwendet werden kön
nen. 

§ 9 
Feilhalten und Abgabe von Lebensmitteln 

(1) Werden Lebensmittel unbedeckt oder unver
packt ausgestellt, so ist ein Aufsatz so anzubringen, 
daß der Kunde die Ware nicht berühren, anhau
chen, anhusten oder sonst beeinträchtigen kann. 

(2) Unverpackte Lebensmittel dürfen in Selbst
bedienungsläden nur so feilgehalten werden, daß 
sie der Kunde erst nach dem Kauf berühren kann. 

(3) Der Verkäufer darf die Anschnittflächen von 
Fleisch- und Wurstwaren nicht berühren. 

(4) Von Verbrauchern, Gaststätten, Kantinen und 
ähnlichen Betrieben zurückgenommene Lebensmit
tel dürfen nicht nochmals als Lebensmittel in 
den Verkehr gebracht werden. Das gilt nicht für 
Lebensmittel in geschlossenen Behältnissen oder 
Packungen, die ein Berühren oder Verschmutzen der 
Lebensmittel ausschließen, wenn die Behältnisse oder 
Packungen unversehrt zurückgegeben werden. 

(5) Es ist verboten, Reste feilgehaltener Lebens
mittel (Anschnitte, Endstücke usw.) wieder zu Le
bensmitteln zu verarbeiten. 

(6) § 8 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend für das Feil
halten und die Abgabe. 

§ 10 
Lebensmittelverkehr auf Wochenmärkten, Messen, 
in Markthallen und sonst außerhalb von Läden 

(1) Auf Wochenmärkten und Messen darf frisches 
Fleisch beschaupflichtiger Tiere (§ 1 Fleischbeschau
gesetz) nicht behandelt werden. Wochenmärkte und 
Messen, auf denen andere Lebensmittel aufbewahrt, 
feilgehalten oder verkauft werden, müssen folgen
den Anforderungen entsprechen: 
1. Der Platz muß asphaltiert, betoniert oder gepfla

stert sein; er ist vor Beginn und unmittelbar nach 
Beendigung des Marktes gründlich zu reinigen 
und zu spülen. 

2. Bedürfnisanstalten mit Waschvorrichtung müssen 
in der Nähe vorhanden sein. 

3. Verkaufsstände müssen so aufgestellt sein, daß 
die Lebensmittel möglichst wenig durch Staub 
oder Geruch beeinträchtigt werden können. Von 
Dungstätten, Abortanlagen, Stallungen, Jauche
gruben und anderen Stätten, die Fliegen anziehen 
oder die Lebensmittel beeinträchtigende Gerüche 
oder Staub verbreiten, müssen die Verkaufsstände 
mindestens 5 m entfernt sein. 

4. Verkaufsstände für Lebensmittel müssen von an
deren Ständen, in denen stark riechende oder 
stauberzeugende Waren feilgehalten werden, 
mindestens 2,50 m entfernt sein. Das gilt nicht für 

solche Lebensmittel, die üblicherweise zusammen 
mit derartigen Waren abgegeben werden. 

5. Für Fischstände ist ein besonderer Marktteil mit 
der für lebende Fische notwendigen Wasserver
sorgung einzurichten. 

6. Für die sichere Aufnahme genußuntauglicher Le
bensmittel muß ein hinreichend großer, ver
schließbarer Raum oder Behälter vorhanden sein. 
(2) Verkaufsstände für Lebensmittel dürfen an 

der Vorderseite im oberen Teil offen sein. Verkaufs
stände für Fleisch- und Wurstwaren oder Fische 
müssen ein festes Dach haben, das an der offenen 
Verkaufsseite zum Schutz gegen das Wetter über
stehen muß. An den Seiten- und Rückwänden der 
Verkaufsstände dürfen Lebensmittel nur aufgehängt 
oder gelagert werden, wenn die Wände mit einem 
hellen, abwaschbaren ölanstrich versehen oder mit 
weißem Leinen oder abwaschbarem Werkstoff be
spannt oder bedeckt sind. 

(3) Behältnisse, in denen Lebensmittel aufbewahrt 
oder feilgehalten werden, dürfen nicht unmittelbar 
auf dem Fußboden abgestellt werden. Der Abstand 
der Lebensmittel vom Boden muß mindestens 40 cm 
betragen. In diesen Behältnissen dürfen nur Le
bensmittel und nur solche Waren aufbewahrt und 
feilgehalten werden, die die Lebensmittel nicht 
nachteilig beeinflussen können. 

(4) Die Lebensmittel sind so aufzubewahren und 
feilzuhalten, daß sie von Kunden nicht berührt, an
gehaucht, angehustet oder sonst beeinträchtigt wer
den können; sie dürfen auch nicht durch Tiere 
beeinträchtigt werden können. 

(5) Frisches Fleisch beschaupflichtiger Tiere darf 
in Markthallen behandelt werden, die den Er
fordernissen des § 5 genügen. Die Verkaufsstände 
für Lebensmittel sind an ausreichend breiten Gän
gen so anzuordnen, daß die feilgehaltenen Waren 
sich gegenseitig nicht nachteilig beeinflussen kön
nen. Im übrigen findet Abs. 1 entsprechende An
wendung. 

(6) Aus Automaten dürfen Lebensmittel nur ab
gepackt verkauft werden. Die Automaten müssen so 
beschaffen sein, daß 

1. die Lebensmittel bei keiner höheren Temperatur 
als +6ÜC aufbewahrt werden und 

2. die Temperatur in dem Raum, in dem die Lebens
mittel aufbewahrt werden, ständig durch ein 
Thermometer gemessen wird. 
(7) Frisches Fleisch beschaupflichtiger Tiere und 

andere Lebensmittel dürfen in Fahrzeugen behandelt 
werden, wenn diese den Erfordernissen genügen, die 
nach dieser Verordnung an Betriebe im stehenden 
Gewerbe gestellt werden. § 8 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 6 
und § 10 Abs= 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6, Abs. 2 bis 4 bleiben 
unberührt. 

§ 11 
Straf Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer § 6 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4 und Abs. 2 und 4 
zuwiderhandelt, wird nach Art. 12 Abs. 3 des Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetzes bestraft, soweit 
die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit schwe
rerer Strafe bedroht ist. 

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim
mungen dieser Verordnung über die Beschaffenheit, 
Aufbewahrung, Verpackung und das Ausstellen, 
Ausmessen und Auswiegen von Lebensmitteln zu
widerhandelt, kann nach Art. 14 Abs. 2 des Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes mit Geldbuße belegt 
werden. 

(3) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim
mungen dieser Verordnung über die Reinlichkeit in 
Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, verar
beitet oder abgegeben werden, zuwiderhandelt, kann 
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nach Art . 14a Abs. 4 des Landess t ra f - und Vero rd 
nungsgesetzes mi t Ge ldbuße belegt we rden . 

§ 12 
Wei te rgehende B e s t i m m u n g e n , A u s n a h m e n 

(1) Vorschriften, in denen an den V e r k e h r mi t L e 
bensmi t te ln im Sinn dieser V e r o r d n u n g w e i t e r g e 
hende Anforde rungen gestel l t w e r d e n , b le iben u n 
berühr t . 

(2) Die K r e i s v e r w a l t u n g s b e h ö r d e k a n n a u s h e r 
kömmlichem ört l ichem A n l a ß (z. B. Kirchweihfes ten) 
für Schlachtungen in Gas twi r t schaf ten A u s n a h m e n 
von den Vorschriften des § 5 Abs. 2 ü b e r die B e 
schaffenheit der Sch lach t r äume zulassen, w e n n in 
andere r Weise s ichergestel l t ist, d a ß die L e b e n s 
mittel hygienisch e inwandf re i behande l t werden . 

§ 13 
Inkra f t t r e t en , A u ß e r k r a f t t r e t e n 

(1) Diese Vero rdnung t r i t t mit A u s n a h m e von § 5 
Abs. 1 Nr. 2 Sä tze 3 u n d 4 a m 1. Apr i l 1970 in 
Kraft. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Sätze 3 und 4 t r i t t a m 
1. J a n u a r 1973 in Kraf t Sie gilt bis 31. März 1990. 

(2) Gleichzeitig t re ten auße r Kraf t 

1. die L a n d e s v e r o r d n u n g übe r den V e r k e h r mi t L e 
bensmit te ln t ier ischer H e r k u n f t (LmVT) vom 
31. Dezember 1957 (GVB1. 1958 S. 3) in der F a s 
sung vom 3. Ju l i 1961 (GVB1. S. 191), 

2. die Vero rdnung übe r die Hers t e l lung von P f e r d e 
hackfleisch vom 12. März 1951 (BayBS II S. 404). 

(3) Die auf G r u n d § 23 Abs. 1 Satz 2 de r b i she r i 
gen Landesve ro rdnung ü b e r den V e r k e h r mi t 
Lebensmit te l t ier ischer Herkunf t bewil l igten F r i s t 
ver längerungen erlöschen am 31. Dezember 1970, 
wenn sie nicht aus e inem anderen G r u n d schon 
früher erlöschen. 

München, den 4. Dezember 1969 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. M e r k , S t a a t s m i n i s t e r 

L a n d e s v e r o r d n u n g 
ü b e r d e n V e r k e h r m i t B a c k w a r e n , K o n d i t o r e i 

w a r e n u n d S p e i s e e i s ( L m V B ) 
Vom 4. Dezember 1969 

Auf Grund der Art. 12, 14 u n d 14 a des L a n d e s 
straf- und Verordnungsgese tzes in der F a s s u n g vom 
3. J a n u a r 1967 (GVB1. S. 243), geänder t durch Art . 
153 Abs. 2 Nr. 8 des Einführungsgese tzes zum G e 
setz ü b e r Ordnungswid r igke i t en vom 24. Mai 1968 
(BGBl. I S. 503) e r läß t das S t a a t s m i n i s t e r i u m des 
Innern folgende V e r o r d n u n g : 

§ 1 
Begr i f f sbes t immungen 

(1) Lebensmit te l im Sinn dieser V e r o r d n u n g sind 
Backwaren und Kond i to r e iwa ren u n d die zu i h r e r 
Hers te l lung bes t immten Zu ta t en , fe rner Speiseeis . 

(2) Lebensmi t te l behande l t , w e r sie hers te l l t , zu 
bereitet , bearbei te t , ve ra rbe i t e t , verpackt , au fbe
wahr t , ausmißt , auswiegt , umfül l t , abfüll t , beför
dert, feilhält, verkauf t , abgib t oder sonst in den 
Verkehr br ingt . 

(3) Lebensmit te l beförder t , w e r sie an a n d e r e O r t e 
innerha lb oder a u ß e r h a l b des Be t r iebs br ingt . 

(4) R ä u m e im Sinn dieser V e r o r d n u n g sind u m 
schlossene ortsfeste R ä u m e oder bewegl iche Vor
r ichtungen, in denen Lebensmi t t e l behande l t w e r 
den. 

(5) Arbe i t s r äume sind R ä u m e , in denen Lebens 
mittel hergestel l t we rden . 

§ 2 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Betr iebe und 
Pe r sonen , die gewerbsmäßig oder für Mitglieder 
von Genossenschaften und ähnlichen Vereinigungen 
Backwaren , Kondi toreiwaren und Speiseeis b e 
hande ln , ferner für Einrichtungen der Gemein
schaftsverpflegung. 

(2) F ü r Betriebe, Personen und Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung, die Lebensmit tel n u r in 
abgabefer t igen Packungen beziehen und in diesen 
Packungen aufbewahren, befördern, feilhalten, ver 
kaufen , abgeben oder sonst in den Verkehr br in
gen, gel ten nur § 3 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 1 bis 5, 
§ 8 Abs. 2 und 3, § 9 Abs. 3 S. 1 und 2, § 11 Abs. 
2 bis 4 und § 12 Abs. 1. 

§ 3 
Allgemeine hygienische Best immungen 

(1) Lebensmit te l müssen so behandel t werden, 
daß sie un te r Beachtung der erforderlichen Sorg
falt w e d e r unmi t te lbar noch mit te lbar einer ge
sundhei t l ich nachteiligen oder ekelerregenden 
E inwi rkung , insbesondere durch Staub, Schmutz 
oder Gerüche, Krankhei tser reger , menschliche oder 
t ier ische Ausscheidungen, Schimmelpilze, Haust iere, 
Schädl inge, Schädlingsbekämpfungsmit tel oder Wit
terungseinf lüsse ausgesetzt sind. 

(2) Gegenstände, die Lebensmit tel nachteilig be
einf lussen können, dürfen in demselben Raum nu r 
behande l t werden, wenn durch ausreichende Vor
k e h r u n g e n vermieden wird, daß die Lebensmittel 
bee in t rächt ig t werden. 

(3) Mehl ist vor der Verarbei tung zu sieben. 
(4) Werden Lebensmit tel mit Wasser behandel t , so 

darf hierzu nu r Tr inkwasser verwende t werden. 

§ 4 
Gebrauchsgegenstände 

(1) Gegens tände , die beim Behandeln mit Lebens
mi t t e ln in Berührung kommen, müssen 

1. ros t - und korrosionsfrei sein und sich in saube
rem und einwandfreiem Zustand befinden; vom 
Gebrauch ausgeschlossen sind insbesondere be 
schädigte oder gespli t ter te Gefäße und Gerä te ; 
Gegens tände , die bei bes t immungsgemäßem Ge
b r a u c h mit Säuren oder Sauer te ig in Berührung 
k o m m e n , dürfen nicht aus Zink oder verzinktem 
Mate r i a l . Gefäße zum Tauchen der Brezeln dürfen 
auch nicht aus verz inntem Eisen oder Kupfer sein; 

2. frei von vermeidbaren Resten der verwendeten 
Reinigungsmit te l sein; 

3. so beschaffen sein, daß sie keine gesundheitsge
fährdenden oder ekelerregenden Stoffe oder Be
s tandte i le an die Lebensmit te l abgeben. 

Die Gegens tände dürfen n u r zum Behandeln von 
Lebensmi t te ln verwendet werden, und zwar auch 
von Lebensmit te ln , die nicht un t e r § 1 fallen. J e 
doch dürfen die Gegenstände dadurch nicht, insbe
sondere nicht durch Geruch oder Geschmack, so be
einflußt werden, daß Lebensmit tel beeinträchtigt 
w e r d e n können. 

(2) Verkaufst ische müssen mit glatten, riß- und 
spal tenfre ien, leicht abwaschbaren Pla t ten oder Be
lägen versehen sein. Arbeitstische und Backbret ter 
müssen abwaschbar und frei von Spal ten und Rissen 
sein; sie sind an jedem Arbei ts tag mindestens ein
mal zu reinigen. 

(3) Verpackungsmater ia l , das mit Lebensmitteln in 
B e r ü h r u n g kommt, m u ß hygienisch einwandfrei , 
insbesondere sauber, unbenutz t und farbfest sein. 
Es darf auf der Seite, die mit den Lebensmitteln 
in B e r ü h r u n g kommt, weder beschrieben noch be
druckt sein. Entsprechendes gilt für Papier zum 
Reinigen von Backblechen und Backformen. 
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§ 5 
Räume 

(1) Für Räume, in denen Lebensmittel behandelt 
werden, gilt vorbehaltlich des § 10 und, soweit nicht 
einzelne Lebensmittel Abweichendes erfordern, fol
gendes: 
1. Sie müssen genügend groß und hoch, trocken, 

leicht zu reinigen, ausreichend belichtet, be- und 
entlüftbar, in gutem baulichem Zustand, sauber 
und frei von fremden Gerüchen und von Unge
ziefer sein. 

2. Fußböden müssen fest, leicht zu reinigen, gegen 
das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt und 
ohne offene Fugen sein. Der Übergang vom Fuß
boden zu den Wänden ist so herzustellen, daß 
er gut gereinigt werden kann. 

3. Leicht erreichbare, hygienisch einwandfreie 
Aborte und Waschgelegenheiten mit Seife und 
sauberen Handtüchern, möglichst Einmalhand
tüchern, oder Trockenvorrichtungen müssen vor
handen sein; die Aborte dürfen von Arbeitsräumen 
aus nicht unmittelbar zugänglich sein. Die von 
Kunden benützten Geschirre und Bestecke dürfen 
nur in solchen Abwaschvorrichtungen gereinigt 
werden, die von den nach Satz 1 vorgeschriebenen 
Waschgelegenheiten getrennt sind. 

4. Die Räume dürfen mit Stallungen, Dungstätten, 
Müllabladestellen, Jauchegruben und anderen 
Stätten, die Fliegen anziehen oder die Staub oder 
für Lebensmittel schädliche Gerüche verbreiten, 
nicht in unmittelbarer Verbindung stehen; Ver
bindungstüren zu solchen Stätten müssen selbst
schließend sein. Abflußrohre von Aborten dürfen 
ohne geruch- und wasserdichte Verkleidung 
nicht durch die Räume führen. 

5. Sie sind mindestens einmal täglich gründlich zu 
reinigen und zu lüften. 

6. Sie dürfen nur dem eigentlichen Geschäftszweck 
dienen, sie dürfen insbesondere nicht als Wohn-, 
Schlaf- oder Waschräume benützt werden; sie 
müssen von Schlaf- und Waschräumen abgetrennt 
sein. 

7. In ihnen dürfen Fahrzeuge, Kleider und andere 
dem Geschäftszweck nicht dienende Gegenstände 
nicht aufbewahrt werden. Das gilt nicht für die 
in den Räumen verwendeten Berufsjacken und 
-schürzen, für die in geschlossenen Schränken 
abgelegte Straßenkleidung der Beschäftigten und 
für die Überkleidung von Gästen in Gast- und 
Speiseräumen. 

8. In ihnen dürfen lebende Tiere außer Katzen und 
Fischen nicht gehalten oder geduldet werden. 
Gäste dürfen Hunde an der Leine in Gast- und 
Speiseräume mitbringen. 

9. Befinden sich die Räume in Kellergeschossen, so 
dürfen ihre Belüftungen und schließbaren Fen
ster nicht unmittelbar an der Straße und nicht in 
unmittelbarer Nähe von Mülltonnen, Teppich
klopfplätzen und anderen staubigen oder schmut
zigen Plätzen liegen. Lüftungen und schließbare 
Fenster müssen mit einem Drahtgitter versehen 
sein. 

(2) Für die Räume, in denen Backwaren und 
Konditoreiwaren hergestellt werden, gilt ferner 
folgendes: 

1. Die Wände der Arbeitsräume müssen mindestens 
bis zu einer Höhe von 1 l/s m abwaschbar, glatt 
und hell sein. Der übrige Teil der Wände und 
die Decken sind jährlich mindestens einmal mit 
Kalk oder einem anderen den Schimmel verhü
tenden Mittel zu streichen. 

2. Alle Maschinen und sonstigen Einrichtungsgegen
stände müssen so beschaffen und aufgestellt sein, 
daß sie selbst und der Aufstellungsplatz leicht 
gereinigt werden können. Backöfen sind so auf

zustellen, daß sie möglichst von allen Seiten, 
auch von oben, gereinigt werden können. Die 
Zwischenräume zwischen den Backöfen und den 
Decken oder Wänden müssen mindestens 30 cm 
betragen oder vermauert sein. 

3. Der Feuerungsraum kohlebeheizter Dampfback
öfen mit Seiten- oder Hinterfeuerung ist vom 
Backraum durch eine Wand staubdicht abzugren
zen. In dieser Wand sind Türen nur gestattet, 
wenn sie selbstschließend sind und dicht schlie
ßen. Satz 1 gilt nicht für Etagebacköfen mit 
Umwälzheizung. 

4. Asche darf in den Arbeitsräumen nicht gelagert 
werden. Heizstoffe dürfen in ihnen nur in ge
schlossenen Behältnissen und nur höchstens bis 
zu einem Tagesbedarf gelagert werden. 

§ 6 
Vorschriften über die im Lebensmittelverkehr 

Tätigen 

(1) Lebensmittel darf nicht behandeln, wer 
1. an einer in § 17 Nr. 1 und 2 des Bundes-Seu-

chengesetzes vom 18. Juli 1961 (BGBl. I S. 1012) 
aufgeführten Krankheit leidet oder dessen ver
dächtig ist, 

2. an einer ekelerregenden Krankheit leidet, 
3. Erreger von Typhus abdominalis, Paratyphus A 

und B, Enteritis infectiosa (Salmonellose) oder 
bakterieller Ruhr ausscheidet, 

4. eine Tätigkeit ausübt, durch die Krankheitserre
ger auf Kunden übertragen werden können; als 
solche Tätigkeiten sind insbesondere anzusehen 
der Lumpen-, Knochen-, Häute- und Althandel, 
die Hundeschur, der Leichenbestattungsdienst, 
der Tierkörperbeseitigungsdienst, der Leihbuch
handel, die Annahme von Kleidern zur Reini
gung. 
(2) Speiseeis darf ferner nicht behandeln, wer mit 

jemandem zusammenwohnt, der an einer anstecken
den Darmkrankheit oder einer ansteckungsfähigen 
Tuberkulose leidet oder die Erreger solcher Krank
heiten ausscheidet. 

(3) Wer an einer der in Absatz 1 Nr. 1 und 3 ge
nannten Krankheiten erkrankt war oder Erreger 
dieser Krankheiten ausgeschieden hat, darf Lebens
mittel nur behandeln, wenn er durch ein Zeugnis des 
Gesundheitsamts nachweist, daß keine Bedenken da
gegen erhoben werden. Wer, abgesehen von den Fäl
len des Absatzes 2, Lebensmittel behandeln will und 
mit jemandem zusammenwohnt, der an einer dieser 
Krankheiten leidet oder Erreger dieser Krankheiten 
ausscheidet, braucht ein gleiches Zeugnis. 

(4) Die §§ 17 und 18 des Bundes-Seuchengesetzes 
bleiben unberührt. 

(5) Verantwortlich für die Beachtung des Absatzes 
1 und des Absatzes 3 Satz 1 ist auch der Betriebs
inhaber. 

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die 
bei der Überwachung des Lebensmittelverkehrs täti
gen Beamten und Angestellten. 

(7) Wer Lebensmittel behandelt, muß sauber ge
kleidet sein. Er hat saubere Schutzkleidung zu tra
gen, wenn er Lebensmittel herstellt, zubereitet oder 
bearbeitet. Er darf beim Behandeln der Lebensmit
tel nicht rauchen, schnupfen, Tabak kauen und nicht 
kalt rauchen. In Backstuben ist beim Behandeln 
der Lebensmittel der Kopf zu bedecken. 

(8) Vor Beginn des Behandeins von Lebensmit
teln, insbesondere vor dem Zurichten und Teigma
chen, sind Hände und Arme gründlich mit reinem 
Wasser und Seife zu reinigen. 

§ 7 
Beförderung von Lebensmitteln 

(1) Lebensmittel dürfen mit Fahrzeugen nur in 
Behältnissen und nur so befördert werden, daß sie 
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nicht unmittelbar auf dem Fußboden oder den Sit
zen liegen oder an Wände oder Polster der Fahr
zeuge anstoßen. Der Transportraum des Fahrzeuges 
muß stets sauber sein. 

(2) Unverpackte Lebensmittel dürfen außerhalb 
des Betriebes in offenen, nicht allseitig umschlos
senen Fahrzeugen oder in Körben oder ähnlichen 
Behältnissen nur befördert werden, wenn sie mit 
sauberen Tüchern, Papier oder auf andere Weise 
völlig umhüllt sind. 

(3) Unverpackte Lebensmittel müssen so getragen 
werden, daß sie mit den Kleidern und dem Körper 
des Tragenden möglichst wenig in unmittelbare Be
rührung kommen. 

§ 8 
Aufbewahrung von Lebensmitteln 

(1) Lebensmittel müssen, soweit sie nichts anderes 
erfordern, trocken und luftig aufbewahrt werden 
und dürfen, abgesehen von losem Mehl in beson
deren Mehllagerräumen (Silos), nicht unmittelbar 
auf dem Fußboden gelagert werden. 

(2) Leicht verderbliche Lebensmittel sind ausrei
chend kühl zu halten. 

(3) Genußuntaugliche Lebensmittel und Abfälle 
sind aus Räumen, in denen Lebensmittel behandelt 
werden, unverzüglich zu entfernen. Bis zur Entfer
nung dürfen sie nur in dicht schließenden Behält
nissen aufbewahrt werden. Sie sind auf unschädli
che Art zu beseitigen oder so zu verwahren oder zu 
verwerten, daß sie nicht mehr als Lebensmittel 
verwendet werden können. 

(4) Zutaten für Backwaren, wie Gewürze, Streusel, 
Glasuren, sind in abgedeckten Behältnissen aufzu
bewahren. 

(5) Mehltruhen müssen abgedeckt und ohne Risse 
und offene Fugen sein. Sie sind vor jedem Auf
füllen, mindestens jedoch jeden Monat gründlich 
zu reinigen. 

§ 9 
Feilhalten und Abgabe von Lebensmitteln 

(1) Werden Lebensmittel unbedeckt oder unver
packt ausgestellt, so ist ein Aufsatz so anzubringen, 
daß der Kunde die Ware nicht berühren, anhau
chen, anhusten oder sonst beeinträchtigen kann. 

(2) Unverpackte Lebensmittel dürfen in Selbstbe
dienungsläden nur so feilgehalten werden, daß sie 
der Kunde erst nach dem Kauf berühren kann. 

(3) Von Verbrauchern, Gaststätten, Kantinen und 
ähnlichen Betrieben zurückgenommene Lebensmit
tel dürfen nicht nochmals als Lebensmittel in den 
Verkehr gebracht werden. Das gilt nicht für Lebens
mittel in geschlossenen Behältnissen oder Packun
gen, die ein Berühren oder Verschmutzen der Le
bensmittel ausschließen, wenn die Behältnisse oder 
Packungen unversehrt zurückgegeben werden. Mehl, 
das von Kunden angenommen wird (Kundenmehl, 
Austauschmehl), darf zur Herstellung von Lebens
mitteln nur verwendet werden, wenn eine beson
dere eingehende Prüfung ergeben hat, daß es ein
wandfrei ist. 

(4) In Gaststätten und Imbißstuben dürfen Sem
meln und Brote, die nicht erst auf Bestellung hin 
auf den Tischen zum Verbrauch durch die Gäste be
reit stehen, nur abgedeckt angeboten werden. Le
bensmittel, die von Gästen in solchen Betrieben 
berührt oder zurückgelassen wurden, dürfen nicht 
wieder als Lebensmittel für andere verwendet wer
den. 

§ 10 
Lebensmittel verkehr auf Wochenmärkten, Messen 
in Markthallen und sonst außerhalb von Läden 

(1) Verkaufsstände müssen so aufgestellt sein, daß 
die Lebensmittel möglichst wenig durch Staub oder 

Geruch beeinträchtigt werden können. Von Dung
stätten, Abortanlagen, Stallungen, Jauchegruben 
und anderen Stätten, die Fliegen anziehen oder die 
Lebensmittel beeinträchtigende Gerüche oder Staub 
verbreiten, müssen die Verkaufsstände mindestens 
5 m entfernt sein. 

(2) Verkaufsstände für Lebensmittel müssen von 
anderen Ständen, in denen stark riechende oder 
stauberzeugende Waren feilgehalten werden, min
destens 2,50 m entfernt sein. Das gilt nicht für solche 
Lebensmittel, die üblicherweise zusammen mit der
artigen Waren abgegeben werden. 

(3) Behältnisse, in denen Lebensmittel aufbewahrt 
oder feilgehalten werden, dürfen nicht unmittelbar 
auf dem Fußboden abgestellt werden. Der Abstand 
der Lebensmittel vom Boden muß mindestens 40 cm 
betragen. In diesen Behältnissen dürfen nur Lebens
mittel und nur solche Waren aufbewahrt und feil
gehalten werden, die die Lebensmittel nicht nach
teilig beeinflussen können. 
(4) Die Lebensmittel sind so aufzubewahren und 
feilzuhalten, daß sie von Kunden nicht berührt, an
gehaucht, angehustet oder sonst beeinträchtigt wer
den können; sie dürfen auch nicht durch Tiere be
einträchtigt werden können. 

(5) Für die Abgabe von Backwaren und Kondito
reiwaren außerhalb eines stehenden Gewerbebetrie
bes gilt § 9 Abs. 2 entsprechend. 

§ 11 
Besondere Bestimmungen für Speiseeis 

(1) Das für die Herstellung von Speiseeis ange
setzte Gemisch darf nicht länger als eine Stunde 
bei einer Temperatur von mehr als 7,5 °C gehalten 
werden. 

(2) Speiseeis darf nur zum Verkauf vorrätig ge
halten, feilgehalten, verkauft oder sonst in den Ver
kehr gebracht werden, wenn es nach dem Gefrieren 
eine Temperatur von —2° C nicht überschritten hat. 
Übersteigt es diese Temperatur, so muß das Ge
misch entweder gekocht oder 30 Minuten auf min
destens 66 °C oder 10 Minuten lang auf mindestens 
72 "C erhitzt werden, ehe es wieder als Speiseeis 
zum Verkauf vorrätig gehalten, feilgehalten, ver
kauft oder sonst in den Verkehr gebracht wird. 

(3) Die nach Absatz 1 und 2 vorgeschriebenen 
Temperaturen sind ständig mit Thermometern zu 
überwachen. 

(4) Speiseeis darf in 1 ml nicht mehr als insgesamt 
100 coliforme Keime und Colikeime sowie nicht mehr 
als insgesamt 300 000 Keime enthalten. 

(5) Enteneier dürfen zum Herstellen von Speise
eis nicht verwendet werden. 

§ 12 
Strafvorschriften, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer § 6 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4, ferner Abs. 
2, 3 und 5 zuwiderhandelt, wird nach Art. 12 Abs. 3 
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes bestraft, 
soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim
mungen dieser Verordnung über die Beschaffenheit, 
Aufbewahrung, Verpackung und das Ausstellen, 
Ausmessen und Auswiegen von Lebensmitteln zu
widerhandelt, kann nach Art. 14 Abs. 2 des Lan
desstraf- und Verordnungsgesetzes mit Geldbuße 
belegt werden. 

(3) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim
mungen dieser Verordnung über die Reinlichkeit in 
Betrieben, in denen Lebensmittel hergestellt, verar
beitet oder abgegeben werden, zuwiderhandelt, kann 
nach Art. 14 a Abs. 4 des Landesstraf- und Verord
nungsgesetzes mit Geldbuße belegt werden. 



396 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 20/19C9 

§ 13 
Weitergehende Bestimmungen, Ausnahmen 

(1) Vorschriften, in denen an den Verkehr mit Le
bensmitteln im Sinn dieser Verordnung weiterge
hende Anforderungen gestellt werden, bleiben un
berührt. 

(2) Die Kreisverwaltungsbehörde kann im Beneh
men mit dem Gesundheitsamt vorübergehend Aus
nahmen von § 5 Abs. 1 Nr. 9 und § 5 Abs. 2 Nr. 3 
zulassen, wenn die Herstellung des vorgeschriebe
nen Zustandes außerordentlich schwierig wäre oder 
unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde 
und die hygienischen Belange in anderer Weise hin
reichend gewahrt sind. Für Räume, die den öffent
lich-rechtlichen Vorschriften zuwider errichtet oder 
eingerichtet worden sind, darf keine Ausnahme be
willigt werden. 

§ H 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1970 in Kraft. 
Sie gilt bis 31. März 1990. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft 
1. die Landesverordnung über den Verkehr mit 

Backwaren und Konditoreiwaren (LBV) vom 
18. August 1961 (GVB1. S. 214) in der Fassung 
vom 9. April 1964 (GVB1. S. 88), 

2. die Verordnung über die Herstellung von und den 
Verkehr mit Speiseeis vom 2. Juni 1950 (BayBS II 
S. 402). 

München, den 4. Dezember 1969 
Bayerische» Staatsmhiisterium des Innern 

Dr. M e r k , Staatsminister 
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